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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Finanzplan und Sanierungsmassnahmen

Ende Mai 2016 überwies der Bundesrat dem Parlament das Stabilisierungsprogramm
2017-2019, das Entlastungen von CHF 800 Mio. bis zu CHF 1 Mrd. jährlich vorsah. Dieses
sei nötig geworden, weil sich als Folge der Aufhebung des Euro-Mindestkurses die
Einnahmen des Bundes wesentlich langsamer entwickelt hätten als angenommen
worden war (Finanzplan 2016-2018). Trotz der bereits zuvor mit dem Voranschlag 2016
verabschiedeten Entlastungsmassnahmen im Umfang von rund CHF 1 Mrd. ging der
Bundesrat davon aus, dass das Stabilisierungsprogramm nicht ausreichen werde, um in
den kommenden Jahren die Vorgaben der Schuldenbremse einhalten zu können. Als
Gründe für das drohende strukturelle Defizit gab der Bundesrat neben den steigenden
Ausgaben im Asylbereich unter anderem auch die Reform der Altersvorsorge 2020 und
die Unternehmenssteuerreform III an. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.05.2016
DAVID ZUMBACH

In der Herbstsession 2016 behandelte der Ständerat als Erstrat das
Stabilisierungsprogramm 2017-2019. Roberto Zanetti (sp, SO) stellte einen
Minderheitsantrag auf Rückweisung, der den Auftrag an den Bundesrat beinhaltete, die
Berechnung des Konjunkturfaktors an die makroökonomischen Gegebenheiten
anzupassen und entsprechend die Handhabung der Schuldenbremse zu überprüfen.
Die kleine Kammer lehne diesen Antrag mit 31 zu 13 Stimmen und der Begründung ab,
dass die Schuldenbremse nicht in Frage gestellt werden sollte. Bei der Behandlung des
Programms reduzierte der Ständerat die Sparanstrengungen des Bundesrates deutlich.
Während der Bundesrat Einsparungen von CHF 796 Mio. (2017), CHF 898 Mio. (2018) und
CHF 978 Mio. (2019) vorgesehen hatte, verringerte die kleine Kammer diese auf CHF 652
Mio. (2017),  637 Mio. (2018) und 702 Mio. (2019). Insbesondere bezüglich der
Landwirtschaft und der Bildung zeigte sich der Ständerat grosszügig: Bei der
Landwirtschaft strich er sämtliche Sparmassnahmen bei den Direktzahlungen (CHF 62-
69 Mio. jährlich), da die Einkommen der Bauern – wie Peter Hegglin (cvp, ZG)
argumentierte – bereits sehr tief wären und sich Letztere gerade erst auf die neuen
Zielsetzungen, Grundlagen und Rahmenbedingungen der Agrarpolitik 2014-2017
eingestellt hätten. Unverändert beliess der Ständerat die Vorlage des Bundesrates
bezüglich der Investitionskredite und der landwirtschaftlichen Strukturverbesserungen.
Bei den Bildungsausgaben reduzierte er den vom Bundesrat vorgeschlagenen
Sparbetrag um CHF 74-108 Mio. und folgte damit dem Antrag Noser (fdp, ZH) als
Sprecher der WBK-SR. Als Kantonsvertreter verzichtete der Ständerat zudem gegen den
Willen des Bundesrates darauf, die Integrationsbeiträge an die Kantone sowie die
Bundesanteile an den Krankenkassenprämien-Verbilligungen zu reduzieren, da dies zu
einer Mehrbelastung der Kantone geführt hätte. Zusätzlich zu den vom Bundesrat
vorgeschlagenen Sparanstrengungen wollte die FK-SR hingegen bei der
Entwicklungshilfe sparen. Als Befürworter dieser zusätzlichen Reduktion um weitere
CHF 100 Mio. argumentierte zum Beispiel Philipp Müller (fdp, AG), dass die
diesbezüglichen Ausgaben in den letzten Jahren stetig angestiegen seien, ihre Wirkung
hingegen fraglich sei. Werner Hösli (svp, GL) ergänzte, dass die bisherigen Zahlungen
offensichtlich die steigenden Asylkosten nicht hatten verhindern können. Christian
Levrat (sp, FR) rief dementgegen in Erinnerung, dass das Parlament die APD-Quote –
also den prozentualen Anteil der öffentlichen Entwicklungshilfe am
Bruttonationaleinkommen – im Februar 2011 auf 0,5 Prozent des
Bruttonationaleinkommens (BNE) erhöht hatte. Zudem könne die zusätzliche Reduktion
gemäss Bundesrat Burkhalter zur Streichung ganzer Projekte in Nordafrika, dem
Mittleren Osten und Afghanistan führen. Knapp entschied sich der Ständerat mit 25 zu
19 Stimmen gegen seine Kommission und erhöhte den Sparbetrag bei der
Entwicklungshilfe nicht zusätzlich. In der Wintersession 2016 befasste sich der
Nationalrat mit diesem Geschäft. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.09.2016
ANJA HEIDELBERGER
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In der Wintersession 2016 folgte die Beratung des Stabilisierungsprogramms 2017-2019
durch den Zweitrat, den Nationalrat. Wie bereits im Ständerat beantragte auch in der
grossen Kammer eine Minderheit Meyer (sp, ZH) eine Rückweisung an den Bundesrat,
der ebenso abgelehnt wurde wie der Nichteintretensantrag Hadorn (sp, SO). Ebenfalls
in Übereinstimmung mit dem Ständerat reduzierte der Nationalrat das Sparvolumen im
Vergleich zum Bundesrat, sprach sich aber für deutlich grössere Sparanstrengungen von
CHF 658 Mio. (2017), 773 Mio. (2018) und 914 Mio. (2019) aus als der Ständerat. Dabei
schuf der Nationalrat mehrere inhaltliche Differenzen zum Ständerat: So befürwortete
er die vom Bundesrat vorgeschlagene Kürzung des Bundesanteils an den
Krankenkassen-Prämienverbilligungen, welche der Ständerat zuvor abgelehnt hatte. Als
Begründung wurde angeführt, dass diese Kürzung erst nach der Änderung des
Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenversicherung (ELG) in Kraft treten und entsprechend erst 2019 wirksam werden
solle. Die Änderung des ELG sollten bei Bund und Kantonen zu Entlastungen von rund
CHF 150-170 Mio. führen, womit die in den Kantonen durch das
Stabilisierungsprogramm anfallenden Mehrkosten kompensiert werden könnten.
Erfolglos wies eine Minderheit um Marina Carobbio Guscetti (sp, TI) darauf hin, dass
bisher noch unklar sei, wie diese Reform genau aussehen werde und ob sie die Kantone
wirklich entlasten könne. Ebenfalls restriktiver als der Ständerat zeigte sich der
Nationalrat im Integrationsbereich, in dem er den Sparvorschlägen des Bundesrates
folgte, sowie bei der Regionalförderung, bei der er die Einlagen an den Fonds für
Regionalentwicklung für die Jahre 2018 und 2019 um zusätzliche CHF 10 Mio.
reduzierte. Auch bei den Ausgaben im Eigenbereich, also beim Bundespersonal, sieht
die grosse Kammer grösseres Sparpotential als der Bundesrat – hier erhöht sie den vom
Bundesrat vorgeschlagenen Sparbetrag um je CHF 100 Mio. für die Jahre 2018 und 2019.
Der Ständerat hatte diesen Betrag im Herbst noch leicht reduziert. Bei den übrigen
zentralen Diskussionspunkten wie der Landwirtschaft, der Bildung und der
Entwicklungshilfe hingegen schloss sich der Nationalrat den Beschlüssen des
Ständerates an. 
In der ersten Runde des Differenzbereinigungsverfahrens bestätigte der Ständerat auf
Anraten seiner FK-SR alle im Herbst gefassten Beschlüsse, Differenzen konnten somit
keine abgebaut werden. Diskussionen gab es stattdessen hauptsächlich bezüglich der
Schliessung von zivilen Zollstellen. So hatte Finanzminister Maurer im Vorfeld dieser
Sitzung auf Anfrage von Nationalrätin Munz (sp, SH) erklärt, dass einzelne Schliessungen
von Zollstellen bereits vor der Beratung im Parlament – in der sich sowohl National- als
auch Ständerat gegen solche Schliessungen ausgesprochen hatten –  vorgenommen,
respektive in die Wege geleitet worden seien. Dies hatte zu einem grossen Aufschrei in
der Ostschweiz geführt, die besonders stark von diesen Schliessungen betroffen
gewesen wäre, und gleich mehrere Ständeräte dazu veranlasst, Bundesrat Maurer zu
einer Revision dieses Entscheides aufzufordern. Dieser versicherte in der Folge, auf
den Abbau der betroffenen Zollstellen zu verzichten, bei den nächsten
Sparforderungen des Parlaments beim Bundespersonal jedoch auf dieses Beispiel
zurückkommen zu wollen.
Bezüglich des Stabilisierungsprogramms gibt es folglich in der Frühjahrssession 2017
noch einige Differenzen zu klären – vorgängig hat jedoch auch die FK-NR beantragt, bei
allen offenen Positionen an den Beschlüssen des Nationalrats festzuhalten. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.11.2016
ANJA HEIDELBERGER

In der Frühjahrssession 2017 gab es bezüglich des Stabilisierungsprogramms 2017-2019
noch vier Differenzen zu klären. Eine erste bereinigte der Nationalrat, indem er dem
Minderheitsantrag Maire (sp, NE) folgte und auf die zusätzliche Kürzung der Beiträge an
die Regionalpolitik um CHF 10 Mio. verzichtete. Maire hatte den Nationalrat zuvor
aufgefordert, sich mit den wirtschaftlich weniger privilegierten Regionen solidarisch zu
zeigen und diese Beiträge nicht zu kürzen. Die neue Regionalpolitik sei für diese
Regionen sehr wichtig, da sie ihnen zum Beispiel erlaube, ihre Industrie mithilfe von
Innovationsprojekten zu diversifizieren oder die Attraktivität ihrer Region durch
Tourismusprojekte zu steigern. Demgegenüber übte zum Beispiel Albert Vitali (fdp, LU)
allgemeine Kritik an der Regionalpolitik, da diese – als Anschubfinanzierung für Projekte
gedacht – zunehmend zu deren Dauerfinanzierung verwendet würde. Entsprechend sei
eine grundsätzliche Überarbeitung notwendig, welche man über die Finanzen steuern
könne. Bundesrat Maurer entgegnete, dass es beim Stabilisierungsprogramm lediglich
um die Speisung des Fonds und nicht um die Ausgestaltung der Regionalpolitik gehe.
Der Fonds sei zwar gut bestückt und würde eine Reduktion verkraften, da es hier
jedoch um einen vergleichsweise geringen Betrag gehe, wäre die geplante zusätzliche
Reduktion ein unnötiges negatives Signal an die Randregionen. Mit 96 zu 93 Stimmen
bei 3 Enthaltungen pflichtete der Nationalrat der Minderheit Maire knapp bei und
lehnte die zusätzliche Reduktion ab.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.02.2017
ANJA HEIDELBERGER
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Eine weitere Differenz bereinigte der Ständerat in der nächsten Runde des
Differenzbereinigungsverfahrens. Die FK-SR hatte beantragt, dem Nationalrat bei den
Sparanstrengungen im Eigenbereich entgegenzukommen, nachdem noch einmal klar
gestellt worden war, dass die Zollstellen in Bargen, Ponte Tresa, Thônex-Vallard, St.
Gallen und Buchs erhalten bleiben würden. Zudem hatte der Bundesrat am 22. Februar
2017 seinerseits für den Voranschlag 2018 Einsparungen im Eigenbereich von CHF 150
Mio. beschlossen – bat das Parlament bei dieser Gelegenheit jedoch darum, ihm die
Freiheit zu geben, selbst zu entscheiden, wo diese Sparmassnahmen am ehesten
möglich sind. Der Ständerat stimmte in der Folge dem Nationalrat in diesem Punkt mit
33 zu 9 Stimmen zu. 

Da der Nationalrat in der letzten Sitzung des Differenzbereinigungsverfahrens die
verbliebenen zwei Differenzen nicht klären konnte, musste eine Einigungskonferenz
einberufen werden. Offen geblieben waren die zwei Differenzen, von denen der
Ständerat in den vorangegangenen Beratungen befürchtet hatte, dass sich die
Sparanstrengungen des Bundes negativ auf die Kantonsfinanzen auswirken könnten. So
wollten Bundesrat und Nationalrat Integrationsbeiträge an die Kantone in der Höhe von
CHF 23,3 Mio. streichen, die – so die Befürchtung einer Mehrheit des Ständerats –
stattdessen durch die Kantone hätten aufgebracht werden müssen. Bundesrat Maurer
betonte im Rahmen der Parlamentsdebatte jedoch, dass es sich dabei weniger um eine
Ausgabenreduktion als um eine Ausgabenverschiebung handle. So schaffe der
Bundesrat zwar Unterstützungsmassnahmen mit schlechtem Kosten-Nutzen-Verhältnis
ab, erarbeite gleichzeitig aber auch neue, effizientere Projekte. Diese zielten
insbesondere auf eine bessere Integration der neu angekommenen Asylbewerber durch
Sprachkurse und eine Integrationsvorlehre ab. Auch die Reduktion des Bundesbeitrags
an die Prämienverbilligung von 7,5 auf 7,3 Prozent sei gemäss Bundesrat Maurer keine
Lastenverschiebung hin zu den Kantonen, da der Beitrag erst nach Annahme der
Änderung des Ergänzungsleistungsgesetzes reduziert werden würde. Diese Änderung
würde es den Kantonen erlauben, die dort eingesparten Gelder für die
Prämienverbilligung einzusetzen. Als Kompromiss beschloss die Einigungskonferenz,
dem Nationalrat bezüglich der Kürzung der Integrationskosten und dem Ständerat
bezüglich den Kürzungen der Beiträge an die Prämienverbilligung zu folgen.
Entsprechend werden einige bisherige Integrationsprogramme durch neue, effizientere
Programme ersetzt. Gleichzeitig wird bezüglich des Bundesanteils an die
Prämienverbilligung das Ergebnis der Ergänzungsleistungsreform abgewartet, in deren
Rahmen diese Problematik nochmals besprochen werden soll. Die Einigungskonferenz
nahm diesen Vorschlag mit 25 zu 1 Stimme an und die beiden Parlamentskammern
folgten ihrem Votum: In der Schlussabstimmung sprachen sich der Ständerat mit 36 zu
8 Stimmen bei 1 Enthaltung und der Nationalrat mit 139 zu 55 Stimmen bei 3
Enthaltungen für die finale Version des Stabilisierungsprogrammes aus. 4

Voranschlag

Nachdem sich das Budget für 1999 bereits nach den Anträgen des Bundesrates auf der
Linie des Haushaltsziels bewegte, kürzten die vorberatenden Finanzkommissionen des
National- und Ständerates das Defizit um weitere rund CHF 74 Mio. bzw. CHF 21 Mio.,
womit der von ihnen gebilligte Voranschlag für das kommende Jahr einen
Ausgabenüberschuss von CHF 3.93 Mrd. vorsah. Die Kürzungen wurden insbesondere
im Asylbereich vorgenommen. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.11.1998
URS BEER

In der Dezembersession beschloss der Nationalrat, die Budgetberatung mit
eingeschränkter individueller Entfaltungsmöglichkeit zu führen, da die finanzpolitische
Grundsatzdiskussion im Rahmen des Stabilisierungsprogramms erfolgt war (siehe weiter
oben). Die grosse Kammer lehnte den Rückweisungsantrag Steinemann (fp, SG) ab, der
bezweckte, in eigener Regie eine weitere Milliarde einzusparen. Bei den meisten
Anträgen während der Detailberatung handelte es sich um vergleichsweise kleinere
Beträge, die im Plenum teilweise auf gewisse Sympathien stiessen; trotzdem folgte der
Rat meistens der von Bundesrat und Kommission vorgegebenen Linie. Bei den
Verpflichtungskrediten stimmte eine Mehrheit dem Antrag Marti (sp, GL) zu, dem VBS
eine Million bei der Evaluation von Transportflugzeugen zu kürzen. Bei den
Nachtragskrediten folgte der Rat der Kommissionsminderheit Aregger (fdp, LU), die die
Übernahme von Überwachungsanlagen der privatisierten Swisscom im Wert von CHF
9.9 Mio. ablehnte. Der Voranschlag 1999 wurde ohne wesentliche Änderungen

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.1998
URS BEER

01.01.98 - 01.01.18 4ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



genehmigt. Auch die Finanzkommission der kleinen Kammer war mit dem
eingeschlagenen Weg zufrieden und übernahm weitgehend die Zahlen des
Nationalrates; sie kürzte lediglich die Gesamtposition der Dienstleistungen Dritter um
CHF 20 Mio. Der Ständerat folgte in allen Punkten den Vorschlägen seiner Kommission
und lehnte die Anträge Maissen (cvp, GR) auf Ausklammerung der Kreditsperre für die
Förderung der rätoromanischen Sprache sowie zwei Minderheitsanträge, die weitere
Kürzungen beim Informationswesen des Bundes und bei Dienstleistungen Dritter
anstrebten, ab. Beim Nachtragskredit für die Übernahme der Übwachungsanlagen blieb
er auf der Linie des Bundesrates. Insgesamt stutzte er das Budget im Vergleich zum
Erstrat um weitere 19 Mio. und verabschiedete ein Defizit von CHF 4.12 Mrd. In der
Differenzbereinigung blieben einige kleinere Unterschiede auszuräumen. So setzte der
Nationalrat seinen früheren Entscheid durch, die Förderung der rätoromanischen
Kultur und Sprache von der Kreditsperre auszuklammern. Auch bei der Beschaffung der
Überwachungseinrichtungen wurde am Beschluss der grossen Kammer festgehalten
und das Kreditbegehren von CHF 9.9 Mio. abgelehnt. Damit schliesst der Voranschlag
1999 bei Ausgaben von CHF 46.48 Mrd. und Einnahmen von CHF 42.36 Mrd. mit einem
Ausgabenüberschuss von CHF 4.12 Mrd. in der Finanzrechnung. Gegenüber dem
Vorjahresbudget wurde ein Ausgabenrückgang von 2,3% (bzw. 2,7% mit
Berücksichtigung der Kreditsperre) veranschlagt. Der budgetierte Aufwandüberschuss
in der Erfolgsrechnung wurde mit CHF 4.84 Mrd. genehmigt. 6

Im August präsentierte der Bundesrat seinen Voranschlag 2001. Aufgrund der guten
Konjunkturlage hatte er einen ausgeglichenen Haushalt angepeilt und dieses Ziel bei
einem kleinen Defizit von 100 Mio Fr. beinahe erreicht. Das von den eidgenössischen
Räten im Dezember verabschiedete Budget 2001 sah bei veranschlagten Ausgaben von
48 906 Mio Fr. und Einnahmen von 48 924 Mio einen Einnahmenüberschuss von 18 Mio
Fr. vor. Damit wurde die verfassungsrechtliche Vorgabe des Haushaltsziels 2001
(zulässiges Defizit von 2%) deutlich unterschritten. Die veranschlagten Ausgaben
übertrafen das Budget des Vorjahres um 1,5 Mia Fr. oder 3,1%. Dieser Zuwachs wurde
mit einem erwarteten Anstieg bei den Passivzinsen (+397 Mio) als Folge der höheren
Zinssätze sowie mit höheren Anteilen Dritter (+684 Mio) an den Bundeseinnahmen,
insbesondere bei der direkten Bundessteuer, begründet. Die Soziale Wohlfahrt fiel mit
einem Ausgabenzuwachs von 140 Mio ins Gewicht, wobei ein erwarteter Zuwachs bei
der AHV/IV durch Rückgänge im Asylbereich und bei der Arbeitslosenversicherung
aufgewogen wurde. Bei den Einnahmen wurde im Vergleich zum Vorjahr ein Zuwachs
von 3,3 Mia Fr. oder 7,3% veranschlagt. Ein Anstieg der Einnahmen wurde bei der LSVA
und beim Anteil des Bundes am zusätzlichen Mehrwertsteuerprozent zu Gunsten des
öffentlichen Verkehrs sowie bei der erhöhten Tabaksteuer erwartet. Die dringliche
Inkraftsetzung des Bundesgesetzes über die Stempelabgabe dürfte andererseits die
Einnahmen um rund 220 Mio schmälern. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
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DANIEL BRÄNDLI

Bei den Beratungen im Parlament waren vor allem die Budgetposten
Entwicklungszusammenarbeit, Nationalstrassenunterhalt und Förderung des
Energiesparens umstritten. Die vorberatenden Kommissionen (FK-NR und FK-SR)
waren sich uneinig darüber, welche Folgen das Volks-Nein zu den Energievorlagen vom
September haben werde. Die Mehrheit der Kommissionsmitglieder sprach sich dafür
aus, die im Voranschlag enthaltenen Einnahmen von 70 Mio Fr. aus der Förderabgabe
ganz zu streichen oder auf ein Minimum von 5 Mio zu reduzieren. Relativ starke
Minderheiten beantragten dagegen ein Aufstocken der Kredite im Energiesektor um 35
Mio Fr. Ausserdem wurde über eine Kürzung des Nationalstrassenunterhalts um 30 Mio
verhandelt. Die Kommission des Ständerates erachtete diese Mittel für den Unterhalt
von Tunnels und Brücken als unentbehrlich. Eine starke Kommissionsminderheit im
Nationalrat und die Kommissionsmehrheit im Ständerat wollten zudem die vom
Bundesrat veranschlagte Kürzung von 16,5 Mio im Bereich der
Entwicklungszusammenarbeit nicht akzeptieren und die Ausgaben auf dem letztjährigen
Niveau belassen. Dagegen erhofften sich beide Kommissionen grosse Einsparungen im
Asylbereich: Aufgrund des Rückgangs bei den Asylgesuchen beantragten sie deshalb
eine Kürzung des Postens um 90 Mio. Bürgerlich dominierte Mehrheiten beider
Kommissionen reichten ausserdem Motionen zur Reduktion der Staatsquote für die
Jahre 2002 bis 2005 ein (FK-NR: Mo. 00.3600; FK-SR: Mo. 00.3611); Beide Motionen
wurden in der Folge als Postulate überwiesen. 8
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Entgegen dem ursprünglichen Vorhaben, 500 Mio Fr. zusätzlich einzusparen,
unterbreitete die Finanzkommission des Nationalrates ihrem Rat schliesslich einen
Mehrheitsantrag, der einen Überschuss von 71 Mio Fr. auswies. SVP-Vertreter warnten,
die strukturellen Defizite seien noch immer virulent, und forderten deshalb weitere
Ausgabenkürzungen. Gekürzt werden sollte unter anderem bei der Swisscoy. Dieser
Antrag wurde aber vom Rat nicht unterstützt. Zudem widersetzte sich das Plenum einer
Kürzung bei humanitären Aktionen und bei der Nahrungsmittelhilfe. Beim Budget des
Volkswirtschaftsdepartements bekämpfte Cuche (gp, NE) vergeblich die vorgesehene
Kürzung von 30 Mio bei den Direktzahlungen an die Landwirtschaft. Die Volkskammer
verzichtete ferner auf die Einsparungen beim Nationalstrassenunterhalt. Aufgestockt
wurde schliesslich beim Schweizerischen Nationalfonds. Dem erhöhten
Nationalfondskredit stand jedoch der Ständerat im Weg. Er lehnte einen
entsprechenden Antrag der FDP-Ständerätin Berger (NE) ab. Die Ständekammer lehnte
auch einen von Epiney (cvp, VS) angeführten Minderheitenantrag zur Förderung der
Forschung im Bereich der erneuerbaren Energien ab. Bei der letzten Differenz, einer
vom Nationalrat beschlossenen Streichung der VBS-Kredite um 100 Mio Fr., fügte sich
der Nationalrat schliesslich dem Beschluss des Ständerates. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.12.2000
DANIEL BRÄNDLI

Ende August präsentierte Finanzminister Villiger den Voranschlag für das Jahr 2002,
welcher von einem Einnahmenüberschuss von 356 Mio Fr. ausging. Dies sei zwar
erfreulich, doch reiche der Betrag nicht aus, um den Anforderungen einer nachhaltigen
Haushaltspolitik gerecht zu werden. Die Swissair-Krise im Herbst führte dazu, dass das
vom Parlament im Dezember verabschiedete Budget 2002 bei veranschlagten Ausgaben
von 51'249 Mio Fr. und Einnahmen von 50'955 Mio Fr. einen Ausgabenüberschuss von
294 Mio Fr. vorsah. Damit überschritten die veranschlagten Ausgaben erstmals die 50-
Mia-Grenze und übertrafen das Budget des Vorjahres um 2,3 Mia Fr. oder 4,8%. Am
meisten zusätzliche Mittel benötigte der Verkehr mit rund 1,3 Mia Fr. oder 18,6% mehr
als im Vorjahr, wobei vor allem die Bewältigung der Swissair-Krise zu Buche schlug. Der
Bereich Finanzen und Steuern wies ebenfalls ein überdurchschnittliches
Ausgabenwachstum auf (+550 Mio), da für den Schuldendienst und die Anteile Dritter
an den Bundeseinnahmen mehr Geld zur Verfügung stehen musste. Entlastungen
ergaben sich hingegen bei der sozialen Wohlfahrt (-67 Mio). Bei den Einnahmen ging der
Voranschlag von einem Zuwachs von rund 2 Mia Fr. oder 4,2% aus. Mehreinnahmen
sollten vor allem die Mehrwertsteuer, die direkte Bundessteuer und die
Verrechnungssteuer einbringen (total +2,5 Mia). Bei den Vermögenserträgen und den
Einfuhrzöllen sei jedoch mit weniger Einnahmen zu rechnen. 

Am umstrittensten waren in den Parlamentsdebatten neben den Kürzungen beim VBS
vor allem die Investitionskredite für die SBB und die Beitragserhöhungen für die
Filmförderung und für die Schweizer Schulen im Ausland: Mit Einverständnis des
Bundesrates erhöhte der Ständerat den Kredit an die kantonalen Hochschulen um 32
Mio Fr. und stockte, diesmal gegen den Willen der Regierung, den Zahlungsrahmen für
die Universitätsförderung 2001-2003 um 101,2 Mio Fr. auf – Plattner (sp, BS) hatte eine
noch höheren Betrag verlangt. Ausserdem machte die kleine Kammer die vom
Bundesrat beschlossenen Kürzungen der Infrastrukturbeiträge an die SBB von 42 Mio
Fr. rückgängig. Ohne Auswirkungen auf den Haushalt blieb die Erhöhung der vom
Bundesrat beantragten Beihilfen für die Milchwirtschaft um 20 Mio Fr. zulasten von
Investitionsgütern und Betriebshilfen. Diskussionslos kürzte der Ständerat schliesslich
das Budget des Finanzdepartements um 150 Mio Fr.; aufgrund der tieferen Teuerung sei
mit einer geringeren Zunahme der Lohnausgaben zu rechnen.  

Im Nationalrat verlangte Müller (fdp, ZH) namens der Finanzdelegation, dass der
Bundesrat die nötigen Kreditvorlagen für die Expo rechtzeitig dem Parlament
unterbreite. Die Finanzdelegation sei nicht bereit, diese Kredite im Schnellverfahren am
Parlament vorbeizuschleusen. Namens der SVP-Fraktion beantragte Zuppiger (ZH)
Rückweisung des Budgets an den Bundesrat mit dem Auftrag, die Ausgaben um 800 Mio
Fr. zu reduzieren. Rechsteiner (sp, BS) wollte den Voranschlag ebenfalls zurückweisen:
Die Verteidigungsmassnahmen seien zu kürzen und auf die neue Bedrohungslage nach
den Terroranschlägen vom 11. September in den USA auszurichten. Beide Anträge
wurden verworfen. Im Einklang mit dem Bundesrat und der Finanzkommission lehnte
der Nationalrat alle Aufstockungsanträge von Seiten der SP und der Grünen bei der
Entwicklungszusammenarbeit ab, ebenso eine Erhöhung des Kredits für Massnahmen
zur Integration von Ausländerinnen und Ausländern. Keine Chancen hatten auch die
Kürzungsanträge der SVP im Flüchtlingsbereich und beim Bundespersonal sowie die
Forderung, Aufstockungen beim Budget von „Präsenz Schweiz“ wieder rückgängig zu
machen. Bei der Presseförderung folgte der Rat der Kommissionsminderheit und
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verzichtete auf eine Kürzung von 30 Mio Fr. für die Verbilligung der Posttaxen für
Zeitungen. Auch die Personalbezüge des UVEK-Generalsekretariats blieben
unangetastet. Gegen den Willen des Bundesrates stockte der Rat die Mittel zur
Förderung erneuerbarer Energien um 4 Mio Fr. auf. Ausserdem gewährte er 200'000
Fr. für die Durchführung des europäischen Jugendfestivals und zusätzliche 4,3 Mio Fr.
für die Schweizer Schulen im Ausland bzw. 3,5 Mio Fr. für die Filmförderung. Der
parteiübergreifende Antrag, die Bundesbeiträge an die Universitäten zusätzlich zu
erhöhen, wurde hingegen abgelehnt, die vom Ständerat gewährten Erhöhungen jedoch
gebilligt. Auch bei den Beihilfen für die Milchwirtschaft und bei der Erhöhung des
Nationalstrassenbudgets um 88 Mio Fr. schloss sich die grosse Kammer dem Ständerat
an, beim Bahnverkehr machte er aber die von der kleinen Kammer vorgenommene
Aufstockung wieder rückgängig. 

Nach und nach einigten sich die Räte schliesslich im Einklang mit dem Bundesrat auf
Kürzungen beim VBS von 37 Mio Fr., beschlossen, die Kredite für die Schweizer Schulen
um 2 Mio Fr. und für die Filmförderung um 1,75 Mio Fr. aufzustocken und die vom
Bundesrat bei der SBB gestrichenen Investitionen von 42 Mio Fr. rückgängig zu machen.
Im zweiten Anlauf stimmte der Nationalrat auch einem Verpflichtungskredit des VBS zur
Materialbeschaffung bei, der das Quorum der Ausgabenbremse zunächst nicht erreicht
hatte, da SVP, Grüne und Teile der SP ihm die Unterstützung versagt hatten. 10

Im Januar erklärte der Bundesrat, er werde die Schuldenbremse, welcher Volk und
Stände im vergangenen Jahr zugestimmt hatten, auf 1. März 2003 in Kraft setzen; das
Budget 2003 müsse deshalb ihren Anforderungen angepasst werden. Ende Juli wurde
bekannt, dass die Steuereinnahmen wegen der schwachen Konjunktur voraussichtlich
unter den Erwartungen blieben. Bereits zuvor hatte Finanzminister Villiger nach einer
ersten Budgetübersicht die Setzung von Prioritäten gefordert: Steuerreduktionen, ein
Impulsprogramm für Kinderkrippen und mehr Geld für die Verbilligung der
Krankenkassenprämien seien nicht alle zu haben. Im August präsentierte der Bundesrat
einen schuldenbremsenkonformen Voranschlag für das Jahr 2003; dieser ging von
einem Überschuss von rund 60 Mio Fr. aus. Nur zwei Monate später meldete die
Regierung Korrekturbedarf von 320 Mio Fr. wegen Mindereinnahmen bei der direkten
Bundessteuer und der Mehrwertsteuer; die Finanzkommissionen erhielten den
überarbeiteten Voranschlag zusammen mit der Wiederauflage der Kreditsperre Ende
Oktober. Die aktualisierte Version ging von einem konjunkturbedingten Defizit von 256
Mio Fr. aus. Damit der Voranschlag die Auflagen der Schuldenbremse erfüllte (zulässig
waren 305 Mio), sah der Bundesrat gezielte Kürzungen von 143 Mio Fr. und eine
Kreditsperre von 1% vor, mit der sich maximal 222 Mio. Fr. einsparen liessen. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
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In den Parlamentsdebatten zum Voranschlag 2003 musste Bundesrat Villiger Kritik
entgegennehmen, weil er den korrigierten Voranschlag verspätet vorgelegt hatte; der
Bundesrat habe sich an die vom Geschäftsverkehrsgesetz vorgegebenen Termine zu
halten, damit die Bundesversammlung die Beratungen seriös vorbereiten könne. Am
umstrittensten waren neben den Kürzungen der Personalkosten vor allem die Beiträge
zum Strassenbau, die Anstossfinanzierung für Kinderkrippen und der Transfer von
Geldern für die Gesundheitsprävention an das Bundesamt für Sport. Namens der SVP-
Fraktion beantragte Nationalrat Zuppiger (ZH) vergeblich Rückweisung des Budgets mit
dem Auftrag, 1 Mia Fr. einzusparen und die Investitionen im Strassenbau um 200 Mio Fr.
zu erhöhen. Der Nationalrat lehnte auch die Anträge von linker Seite zur Aufstockung
der Beiträge für die Entwicklungszusammenarbeit, die Bekämpfung des organisierten
Verbrechens und die Infrastrukturleistungen für die Bahn sowie zu Einsparungen beim
Kauf von neuem Rüstungsmaterial ab. Verworfen wurden ebenfalls die Streichungs-
resp. Kürzungsanträge der SVP bei der Expo, im Asylbereich, bei den
Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer, der Friedensförderung
und bei "Präsenz Schweiz" – letzterer allerdings knapp. Ebenfalls verschont blieben die
Filmförderung, Pro Helvetia, die Kulturabgeltungen für die Stadt Bern und der
Heimatschutz. Die grosse Kammer verwarf einen Antrag Fässler (sp, SG), der die
Verbilligung der Krankenkassenprämien um 1 Mia Fr. erhöhen wollte, um damit die
Kinderprämien zu bezahlen. Gegen den Willen des Bundesrates stimmte sie jedoch
einem Antrag Cina (cvp, VS) zu, für die Schaffung von Krippenplätzen 50 Mio Fr. zur
Verfügung zu stellen – Marlyse Dormond (sp, VD) hatte den Betrag auf 30 Mio Fr.
anheben wollen. Widerwillig hiess der Rat einen Nachkredit für die Expo von 80 Mio Fr.
gut, um endlich einen Schlussstrich ziehen und die letzten Handwerkerrechnungen
bezahlen zu können – die Grünen hatten die Streichung resp. Rückstellung des Kredits
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verlangt; zunächst sollte die Expo nachweisen, dass sie sich bei der Wirtschaft intensiv
um eine Kostenbeteiligung bemüht hatte. Bei der Landwirtschaft verlangte Weyeneth
(svp, BE) eine Ausklammerung der Direktzahlungen von der Kreditsperre und wollte im
Gegenzug auf die ursprünglich beantragte Aufstockung der Beihilfen und Zulagen in der
Milchwirtschaft um 30 Mio verzichten. Der Rat wies den Antrag ab, stimmte aber
kostenneutralen Umschichtungen von 50 Mio Fr. zugunsten der Produktions- und
Absatzförderung zu. Mugny (gp, GE) wehrte sich trotz bundesrätlicher Unterstützung
vergeblich gegen Abstriche bei der Abgeltung für den kombinierten Verkehr.
Zusätzliche Mittel kamen hingegen dem Nationalstrassenbau (+60 Mio), den
Hauptstrassen (+15 Mio) und der Sanierung von Bahnübergängen (+8 Mio) sowie den
Programmen zur Energie- und Abwärmenutzung (+ 2 Mio) zugute. Gegen den Willen des
Bundesrats beschloss der Nationalrat massive Einsparungen bei den Personalkosten
von insgesamt 130 Mio. Fr. – beantragt waren 40 Mio Fr. Die generelle Kreditsperre
blieb bei 1%; sowohl eine von Hess (cvp, ZG) verlangte Erhöhung auf 2% als auch ein von
Fässler (sp, SG) geforderter Verzicht wurden abgelehnt.  12

Der Ständerat nahm sich dem Voranschlag 2003 im Dezember an. Um sich nicht dem
Vorwurf auszusetzen, für das kommende Jahr geplante Investitionen zu blockieren, zog
der Aargauer SVP-Ständerat Reimann seinen Rückweisungsantrag zurück. Von der SVP
verlangte Einsparungen im Asylbereich und von der Kommissionsmehrheit beantragte
Kürzungen bei der Entwicklungszusammenarbeit wurden verworfen. Beim
Impulsprogramm für Kinderkrippen unterstützte die kleine Kammer den Bundesrat und
billigte lediglich 20 Mio Fr. Die vom Nationalrat beschlossene Verschiebung von 5 Mio
Fr. vom BAG zum Bundesamt für Sport bei der Gesundheitsprävention sowie Kürzungen
bei der Investitionshilfe für Berggebiete lehnte sie ebenfalls ab, entschied aber, mehr
Geld für den Nationalstrassenbau und – mit Stichentscheid des Präsidenten – für
erneuerbare Energien bereitzustellen. Bei den Personalkosten weigerte sich die kleine
Kammer, die vom Nationalrat beschlossenen und von der SVP geforderten massiven
Einsparungen vorzunehmen. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
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Nach und nach einigten sich die Räte schliesslich im Einverständnis mit dem Bundesrat
auf Kürzungen bei den Personalkosten von 10 Mio Fr. Sie beschlossen, das
Impulsprogramm für Kinderkrippen auf 30 Mio Fr. aufzustocken und bei der
Gesundheitsprävention 5 Mio Fr. vom BAG zum Bundesamt für Sport zu transferieren.
Ferner verzichteten sie auf eine Aufstockung der Strassenbaukredite sowie der
Nahrungsmittelhilfe mit Milchprodukten, die in erster Linie die Schweizer Milchbauern
und nicht die Dritte Welt unterstützt. Von Kürzungen verschont blieben die
Wirtschaftszusammenarbeit mit den Entwicklungsländern und die Abgeltungen für den
kombinierten Verkehr. Das Parlament genehmigte eine allgemeine Kreditsperre von 1%
und eine gezielte Kreditsperre von 2% für übrigen Sachaufwand und die
Entschädigungen Dritter. 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
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Das vom Parlament im Dezember verabschiedete Budget 2003 sah bei veranschlagten
Ausgaben von 51 102 Mio Fr. und Einnahmen von 50 856 Mio Fr. einen
Ausgabenüberschuss von 246 Mio Fr. vor. Damit überschritten die veranschlagten
Ausgaben auch im Berichtsjahr die 50-Mia-Grenze, lagen aber 147 Mio Fr. oder 0,3%
unter dem Budget des Vorjahres. Am meisten zusätzliche Mittel benötigte die soziale
Wohlfahrt (vor allem AHV, IV und Arbeitslosenversicherung) mit 660 Mio Fr. oder 5,2%
mehr als im Vorjahr. Bildung und Forschung wiesen ebenfalls ein
überdurchschnittliches Ausgabenwachstum auf (+220 Mio); hier profitieren vor allem
die EU-Forschungsprogramme, die Berufsbildung und die Fachhochschulen. Die
grössten Entlastungen gab es beim Verkehr (-747 Mio), da ausserordentliche Zahlungen
von 846 Mio im Vorjahr für die Luftfahrt wegfielen. Bei den Einnahmen ging der
Voranschlag von einer Reduktion um 199 Mio Fr. oder 0,2% aus. Mehreinnahmen sollten
vor allem die direkte Bundessteuer (+550 Mio), Regalien und Konzessionen (+480 Mio)
und die Verrechnungssteuer (+188 Mio) einbringen. Insbesondere bei den
Investitionseinnahmen (-1,14 Mia), aber auch den Stempelabgaben (-250 Mio) und den
Mineralölsteuern (-245 Mio) rechnet der Bundesrat mit geringeren Erträgen. 15
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Um den Bundeshaushalt im Jahr 2003 zu entlasten, stimmte das Parlament einer
Wiederauflage der Kreditsperre zu. Um nach 1997 und 1999 zum dritten Mal auf dieses
Sparinstrument zurückgreifen zu können, musste der Ende Jahr auslaufende
Bundesbeschluss durch ein neues, dringliches Bundesgesetz abgelöst werden, das bis
Ende 2007 befristet ist. Das Kreditsperrungsgesetz erlaubt es dem Parlament, pauschal
für alle Bereiche des Voranschlages prozentual gewisse Kürzungen gegenüber den
beschlossenen Krediten vorzunehmen; für 2003 war eine Kreditsperre von 1%
vorgesehen. Im Falle einer schweren Rezession kann das Parlament die Sperre jedoch
aufheben, um die Nachfrage zu stimulieren und die Konjunktur zu stützen. In der
parlamentarischen Beratung wurde ein Nichteintretenseintrag von Nationalrat Mugny
(gp, GE) abgelehnt, ebenso der Antrag der SP, den Begriff "schwere Rezession" aus
psychologischen Gründen durch "konjunkturelle Lage" zu ersetzen. In der
Schlussabstimmung wurde die Vorlage mit 118:57 (Nationalrat) resp. 39:5 (Ständerat)
gegen die Stimmen der SP und der Grünen gutgeheissen. Die Annahme der
Dringlichkeitsklausel erreichte das qualifizierte Mehr. 16

BUNDESRATSGESCHÄFT
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In der Parlamentsdebatte hielt Kommissionssprecher Merz (fdp, AR) fest, dass die
Vorbereitungen zur Budgetdebatte methodisch anspruchsvoll gewesen seien, da die
Finanzkommission nicht nur die bundesrätliche Budgetvorlage mit den
Nachmeldungen, sondern auch die Nachträge und die laufenden Beratungen des
Entlastungsprogramms hätte berücksichtigen müssen. Dadurch sei ihr Spielraum stark
eingeengt gewesen, so dass sie kaum mehr Akzente habe setzen können. In der
Detailberatung nahm die kleine Kammer nur geringfügige Änderungen am Antrag des
Bundesrates vor und folgte in allen Punkten den Kommissionsanträgen. Sie hiess den
Voranschlag mit 34:0 Stimmen gut. 17

BUNDESRATSGESCHÄFT
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Das vom Parlament im Dezember verabschiedete Budget 2004 sah bei veranschlagten
Ausgaben von 51 410 Mio Fr. und Einnahmen von 47 944 Mio Fr. einen
Ausgabenüberschuss von 3,466 Mia Fr. vor. Damit überschritten die veranschlagten
Ausgaben erneut die 50-Mia-Grenze, sie lagen 308 Mio Fr. oder 0,6% über dem Budget
des Vorjahres. Am meisten zusätzliche Mittel benötigte die soziale Wohlfahrt (+597 Mio
Fr. oder +4,5%). Bildung und Forschung wiesen ebenfalls ein Ausgabenwachstum auf
(+134 Mio); hier profitierten vor allem die Grundlagenforschung und die Hochschulen.
Die grössten Entlastungen sah das Budget bei den Finanzen und Steuern (-475 Mio) vor.
Der Rückgang der Einnahmen gegenüber dem Voranschlag 2003 von 5,7% (-2,912 Mia)
ist hauptsächlich strukturell bedingt und nur zu einem geringen Teil auf die
konjunkturelle Schwäche zurückzuführen. Bei der Mehrwertsteuer ging der Bundesrat
von gleich hohen Einnahmen aus wie im Vorjahr. Bei der direkten Bundessteuer (-11,5%
oder -1,5 Mia), der Verrechnungssteuer (-30,5% oder -1,2 Mia) und den Stempelabgaben
(-9,1% oder -300 Mio) rechnete er hingegen mit geringeren Erträgen. 18

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.12.2003
MAGDALENA BERNATH

Im Nationalrat erklärte Marti (sp, GL), die Finanzkommission halte sich an die Linie des
Bundesrates und stimme in den Grundzügen, mit geringen Abweichungen, mit den
Beschlüssen des Ständerates überein. Die grosse Kammer verwarf einen Antrag Zisyadis
(pda, VD), der den Voranschlag an den Bundesrat zurückweisen wollte mit dem Auftrag,
zusätzliche Einnahmen vorzusehen. Nach mehrstündiger Debatte hiess sie den
Voranschlag 2004 mit 73:61 Stimmen gut. Die Nationalrätinnen und Nationalräte waren
in allen Punkten den Anträgen der Kommissionsmehrheit gefolgt. Anträge der SVP auf
Kürzungen bei den Personal- und Sachausgaben, beim EDA, der Kultur und im
Asylbereich hatten keine Chance. Die Vorschläge der Linken, beim VBS zu sparen, waren
ebenso erfolglos wie ihre Anträge auf Kreditaufstockungen bei der Abgeltung des
kombinierten Verkehrs. Um ein schuldenbremsenkonformes Budget zu erreichen,
erhöhte der Nationalrat gegen den Willen des Bundesrats die Kreditsperre von 1,5% auf
2% resp. 0,75% auf 1% für die vom Entlastungsprogramm betroffenen Sachbereiche. In
der Differenzbereinigung hielt der Ständerat an der niedrigeren Kreditsperre fest, der
Nationalrat schloss sich ihm an. 19
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Das vom Parlament im Dezember verabschiedete Budget 2005 sah bei veranschlagten
Ausgaben von 52 547 Mio Fr. und Einnahmen von 50 749 Mio Fr. einen
Ausgabenüberschuss von 1,798 Mia Fr. vor. Damit überschritten die veranschlagten
Ausgaben erneut die 50-Mia-Grenze, sie lagen 1,137 Mia Fr. oder 2,2% über dem Budget
des Vorjahres. Am meisten zusätzliche Mittel benötigten die soziale Wohlfahrt (+600
Mio oder +4,3%), die Finanzen und Steuern (+526 Mio oder +5,3%) sowie der Verkehr
(+384 Mio oder +5,3%). Die grössten Entlastungen sah das Budget bei der
Landesverteidigung (-128 Mio oder -2,7%) und der Landwirtschaft (-127 Mio oder -2,8%)
vor. Aufgrund des Wirtschaftsaufschwungs rechnete der Bundesrat mit um 5,9% (+2,8
Mia) höheren Einnahmen als im Vorjahr. Höhere Erträge erwartete er vor allem bei der
direkten Bundessteuer (+7,2% oder +836 Mio), bei den Verkehrsabgaben (+53,5% oder
+515 Mio) sowie bei der Verrechnungssteuer und bei den Stempelabgaben (+11,1% oder
+301 Mio resp. +10,0% oder +300 Mio). Bei den Entgelten (-6,8% oder -77 Mio) und den
Einfuhrzöllen (-6,5% oder -70 Mio) rechnete er hingegen mit Mindereinnahmen.

Am umstrittensten in der Parlamentsdebatte waren die Kredite für die Kulturstiftung
Pro Helvetia, Jugend und Sport, die Bundesämter für Umwelt, Wald und Landschaft
(Buwal) und Raumentwicklung (ARE) sowie die Informationstechnologie. In der
Eintretensdebatte begrüsste der Nationalrat die Anstrengungen des Bundesrates, das
Budget mittelfristig auszugleichen. Während die Linke zusätzliche Massnahmen auf der
Einnahmenseite und eine insgesamt weniger restriktive Finanzpolitik forderte,
betonten die Bürgerlichen die Notwendigkeit fortgesetzter Sparbemühungen. Der
Rückweisungsantrag der SVP-Fraktion verbunden mit dem Auftrag, zusätzlich eine Mia,
d.h. ca. 2% des Budgets, einzusparen, ging ihnen jedoch zu weit. Die Detailberatung war
geprägt durch eine Vielzahl von Minderheits- und Einzelanträgen, die grossmehrheitlich
erfolglos blieben. So lehnte der Rat von der SVP verlangte Kürzungen bei der
individuellen Verbilligung der Krankenkassenprämien, der Anstossfinanzierung für
Kinderkrippen, bei Präsenz Schweiz, bei den Entwicklungshilfekrediten und bei den
Personalausgaben ab. Auch die Aufstockungswünsche von SP und Grünen bei den
allgemeinen Beiträgen an internationale Organisationen und humanitäre Aktionen, der
Flüchtlingshilfe und den Investitionsbeiträgen an die kantonalen Universitäten sowie
Kürzungen beim Militär fanden keine Mehrheit. Gutgeheissen wurde eine Verlagerung
von 700'000 Fr. von der Filmförderung auf die Erwachsenenbildung und Einsparungen
von 18 Mio bei den SBB-Infrastrukturleistungen zugunsten der Trassenverbilligung. Mehr
Geld als die vorberatende Kommission sprach der Nationalrat für Mittel zur Verhütung
von Alkohol- und Tabakmissbrauch, für Jugend und Sport, die Beschaffung von zwei
Transportflugzeugen sowie für die Ausfuhrbeiträge für verarbeitete
Landwirtschaftsprodukte. Zusätzlich 55 Mio bewilligte er ausserdem bei den
ausserordentlichen Kantonsanteilen an die Mineralölsteuer, 15 Mio beim
Regionalverkehr und 5,5 Mio bei den erneuerbaren Energien. Einsparungen nahm die
grosse Kammer hingegen bei folgenden Budgetposten vor: beim EJPD auf Antrag der
CVP 675'000 Fr. für externe Experten, welche Bundesrat Blocher für die
Restrukturierung seines Generalsekretariats konsultieren wollte, bei Publikationen und
Drucksachen 2 Mio Fr., beim Buwal unter Umlagerung von Mitteln zugunsten der
Waldpflege und des Lawinenschutzes 5 Mio, beim ARE 1 Mio und bei der Informatik 25
Mio. Fr. Gegen den Widerstand der Grünen und der SVP-Fraktion genehmigte der
Nationalrat das Budget, das die Limite der Schuldenbremse um 11 Mio Fr. überschritt, in
der Gesamtabstimmung mit 86:66 Stimmen bei 16 Enthaltungen.

Aus Protest gegen eine von Pro Helvetia mit 180'000 Fr. unterstützte Ausstellung von
Thomas Hirschhorn im Centre Culturel Suisse in Paris kürzte der Ständerat den Kredit
der Kulturstiftung um 1 Mio. Fr. (Siehe dazu auch hier) Ansonsten folgte er fast
durchwegs den Vorschlägen seiner Kommission. Er billigte die vom Nationalrat
vorgenommene Aufstockung um 55 Mio bei den ausserordentlichen Kantonsanteilen an
die Mineralölsteuer, widersetzte sich aber der Umlagerung bei den SBB-Investitionen,
den Mehrausgaben bei der Suchtprävention, bei Jugend und Sport, beim
Regionalverkehr und bei den Ausfuhrbeiträgen für verarbeitete
Landwirtschaftsprodukte sowie den Kürzungen beim EJPD und bei den Publikationen.
In folgenden Bereichen kam die kleine Kammer dem Nationalrat einen Schritt entgegen:
Aufstockung beim Programm für erneuerbare Energien um 1 Mio, Kürzungen beim Buwal
um 2 Mio, beim ARE um 0,5 Mio und bei der Informatik um 15 Mio. Das Budget passierte
die Gesamtabstimmung mit 33:1 Stimmen; es lag rund 31 Mio Fr. unter der Schwelle der
Schuldenbremse.

Im Laufe der Differenzbereinigung schwenkte die grosse Kammer bei den
Ausfuhrbeiträgen für die landwirtschaftlichen Verarbeitungsprodukte, bei den
Präventionsmassnahmen, beim Regionalverkehr und beim EJPD auf die Linie des
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Ständerates ein und verzichtete auf entsprechende Aufstockungen resp. Kürzungen.
Dieser folgte dem Nationalrat hingegen bei den SBB-Investitionen und bei den
Publikationen. Bei den erneuerbaren Energien einigten sich die beiden Kammern auf
einen Kompromiss. Über sechs Budgetpunkte musste schliesslich die
Einigungskonferenz entscheiden. Der Nationalrat billigte deren Antrag mit 98:82
Stimmen bei 7 Enthaltungen, der Ständerat lehnte ihn hingegen nach kurzer Diskussion
mit 25:18 Stimmen ab. Ursache für den Entscheid war der Kompromissvorschlag zu Pro
Helvetia, wonach die Stiftung im kommenden Jahr 180'000 Fr. weniger hätte erhalten
sollen, was genau den Kosten für die umstrittene Hirschhorn-Ausstellung entsprach.
Für die Mehrheit des Ständerates wäre diese Budgetkürzung einer Strafaktion
gleichgekommen, was sie unbedingt hatte vermeiden wollen. Da gemäss
Parlamentsgesetz beim Scheitern der Verständigung jeweils die tieferen Beträge aus
der dritten Runde in den Räten als angenommen gelten, muss die Stiftung Pro Helvetia
gemäss Vorgaben der kleinen Kammer mit 1 Mio weniger auskommen und Jugend und
Sport auf eine Aufstockung ihres Kredites um 1,5 Mio verzichten. In den anderen vier
Bereichen hingegen galten die Vorgaben des Nationalrats: 3,5 Mio weniger für das
Buwal, 1 Mio weniger für das ARE und 25 Mio weniger für die beiden Budgetposten im
Bereich Informationstechnologie. Das Defizit des so bereinigten Voranschlags belief
sich auf rund 1,8 Mia Fr. und entsprach knapp den Vorgaben der Schuldenbremse. 20

Das vom Parlament im Dezember verabschiedete Budget 2006 sah bei veranschlagten
Ausgaben von 52 743 Mio Fr. und Einnahmen von 52 157 Mio Fr. einen
Ausgabenüberschuss von 586 Mio Fr. vor. Die veranschlagten Ausgaben lagen 196 Mio
Fr. oder 0,4% über dem Budget des Vorjahres. Am meisten zusätzliche Mittel
benötigten die Finanzen (+318 Mio oder +3,0%), Bildung und Forschung (+121 Mio oder
+3,1%) und die soziale Wohlfahrt (+45 Mio oder +0,3%). Die grössten Entlastungen sah
das Budget beim Verkehr (-169 Mio oder -2,1%), bei der Landesverteidigung (-151 Mio
oder -3,2%) und der Landwirtschaft (-38 Mio oder -1,0%) vor. Aufgrund des
Wirtschaftsaufschwungs rechnete der Bundesrat mit um 2,8% (+1,4 Mia) höheren
Einnahmen als im Vorjahr. Höhere Erträge erwartete er vor allem bei der direkten
Bundessteuer (+1,4 Mia oder +11,1%), bei der Mehrwertsteuer (+380 Mio oder +2,1%) und
bei den Vermögenserträgen (+197 Mio oder +22,7%). Bei den Stempelabgaben (-500 Mio
oder -15,2%), den Regalien (-73 Mio oder -5,5%) und der Tabaksteuer (-39 Mio oder
-1,8%) rechnete er hingegen mit Mindereinnahmen.

Am umstrittensten in der Parlamentsdebatte waren die Vorinvestitionen für die Porta
Alpina der NEAT und der Kredit für die Projektierung, Erprobung und Beschaffung von
Rüstungsmaterial. Im Ständerat erklärte Lauri (svp, BE) namens der vorberatenden
Finanzkommission, diese habe nach langer Diskussion darauf verzichtet, bereits 2006
den Haushaltsausgleich anzustreben und deshalb nur leichte Korrekturen am Entwurf
des Bundesrates vorgenommen. In der Detailberatung beschloss die kleine Kammer
aufgrund der sinkenden Asylgesuche im Einverständnis mit dem Bundesrat zusätzliche
Kürzungen von 70 Mio im Asylwesen. Relativ knapp abgelehnt wurde ein Antrag einer
Minderheit Gentil (sp, JU), auf Einsparungen bei den Trassenpreisverbilligungen im
Wagenladungsverkehr zu verzichten. Bei der Porta Alpina hatte sich die Regierung
bereit erklärt, die Hälfte der Vorinvestitionen von 15 Mio Fr. für die Haltestelle im
Gotthard-Basistunnel unter Sedrun (GR) zu übernehmen. Eine knappe
Kommissionsmehrheit unterstützte dieses dringliche Begehren mit dem Argument, ein
Verzicht würde eine allfällige spätere Realisierung des Projekts massiv verteuern.
Altherr (fdp, AR) bemängelte in seinem Einzelantrag das undurchsichtige Verfahren und
wollte erst die Grundfragen zum Projekt geklärt wissen. Nach lebhafter Debatte billigte
der Ständerat den Kredit für die Porta Alpina schliesslich mit 28:9 Stimmen. Zur
Teilfinanzierung des Bundesbeitrages von 7,5 Mio beschloss er, den Investitionskredit
für Berggebiete im EVD um 3,75 Mio zu erhöhen und den Privatbahnkredit im UVEK mit
3,75 Mio zu belasten. Der Voranschlag, der zusätzliche Kürzungen von 89 Mio vorsah,
passierte die Gesamtabstimmung mit 33:0 Stimmen bei 2 Enthaltungen.

Im Nationalrat gestaltete sich die Debatte mit rund 40 Minderheits- und 30
Einzelanträgen umstrittener. So verlangten sowohl die SVP als auch Zisyadis (pda, VD)
Rückweisung des Budgets an den Bundesrat, erstere mit dem Auftrag, es ausgabenseitig
um 700 Mio zu reduzieren, um eine ausgeglichene Rechnung zu erreichen, während
letzterer unter anderem die Einführung einer Erbschaftssteuer forderte. Beide
Begehren wurden verworfen. In der Detailberatung scheiterte die SVP mit ihren
Kürzungsanträgen bei der Filmförderung, der individuellen
Krankenkassenprämienverbilligung, der Friedensförderung und bei den Löhnen des
Bundespersonals, die Linke mit ihren Anliegen um Aufstockungen bei Jugend und Sport
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und bei den Lehrstellen in der Bundesverwaltung sowie mit ihren Kürzungswünschen
beim Rüstungsmaterial. Im EDA gelang es der SP dank der Unterstützung der CVP-
Fraktion und von welschen Mitgliedern der FDP-Fraktion, von der Finanzkommission
zusätzlich beantragte Einsparungen von 17 Mio auf 3 Mio zu reduzieren, so lehnte der
Rat Abstriche von 9 Mio bei den internationalen Organisationen und der Entwicklungs-
und Osthilfe ab. Ebenfalls von Kürzungen verschont blieben das Bundesamt für Kultur
und das Seco, die Informations- und Sensibilisierungskampagne zur Bekämpfung der
Schwarzarbeit, Schweiz Tourismus, die Personalbezüge im Bundesamt für Verkehr und
im Bundesamt für Umwelt (BAFU, ehemals Buwal). Gutgeheissen wurden die
Sparanträge der Finanzkommission jedoch betreffend die Bundesämter für
Meteorologie, für Energie und für Kommunikation, den Schweizerischen
Zivilschutzverband, den OECD-Kredit, die Trassenverbilligung und die Dienstleistungen
Dritter im Generalsekretariat des UVEK und im Bundesamt für Raumentwicklung. Bei
der Porta Alpina folgte der Nationalrat mit 106:71 Stimmen bei 4 Enthaltungen einem
Einzelantrag Vollmer (sp, BE) und billigte die Vorinvestitionen von 7,5 Mio des Bundes.
Bei der Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung im
Verteidigungsbereich entschied er sich zu zusätzlichen Einsparungen von 15 Mio; eine
Kommissionsminderheit hatte Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates beantragt,
während die Grünen den Kredit ganz streichen wollten. Mit 96:70 Stimmen hiess die
grosse Kammer schliesslich einen Einzelantrag Cathomas (cvp, GR) gut, sich beim
Natur- und Landschaftsschutz dem Bundesrat anzuschliessen und die vom Ständerat
beschlossenen Kürzungen abzulehnen. In der Gesamtabstimmung votierte die SP
grossmehrheitlich für das Budget, welches mit 96:65 Stimmen bei 19 Enthaltungen
gegen den Willen der SVP und der Grünen angenommen wurde; es sah mit zusätzlichen
Einsparungen von 126 Mio Fr. ein Defizit von 574 Mio Fr. vor.

In der Differenzbereinigung näherten die Räte ihre Standpunkte nach und nach an. So
verzichtete der Ständerat auf die Kürzung von 2 Mio beim Natur- und
Landschaftsschutz, um dem BAFU die Förderung von Naturpärken zu ermöglichen,
während der Nationalrat bei den Einsparungen beim EDA und beim Schweizerischen
Zivilschutzverband einlenkte. Definitiv abgesegnet wurde das Konzept für die
Vorinvestitionen in die Porta Alpina, die via Investitionshilfekredit für Berggebiete und
via Privatbahnkredit kompensiert wurden. Der Kredit für die Projektierung, Erprobung
und Beschaffung von Rüstungsmaterial des VBS musste durch die Einigungskonferenz.
Beide Kammern stimmten dem Kompromissvorschlag, einer Kürzung von 7 Mio statt der
vom Nationalrat vorgesehenen 15 Mio, zu. Das Defizit des vom Parlament
verabschiedeten Voranschlags belief sich auf 586 Mio Fr., rund 110 Mio weniger als vom
Bundesrat budgetiert. 21

Das vom Parlament im Dezember verabschiedete Budget 2007 sah bei veranschlagten
Ausgaben von 55'107 Mio Fr. und Einnahmen von 56 011 Mio Fr. einen
Einnahmenüberschuss von 904 Mio Fr. vor. Die veranschlagten Ausgaben lagen 2364
Mio Fr. oder 4,5% über dem Budget des Vorjahres. Am meisten zusätzliche Mittel
benötigten Finanzen und Steuern (+930 Mio oder +10,6%), die soziale Wohlfahrt (+714
Mio oder +4,3%) sowie Bildung und Forschung (+440 Mio oder +9,2%). Aufgrund des
Wirtschaftsaufschwungs rechnete der Bundesrat mit um 7,4% (+3,9 Mia) höheren
Einnahmen als im Vorjahr. Höhere Erträge erwartete er vor allem bei der direkten
Bundessteuer (+1,4 Mia oder +10,3%) und bei der Mehrwertsteuer (+1,2 Mia oder +6,3%).
Bei der Tabaksteuer (-114 Mio oder -5,4%) und den Verkehrsabgaben (-2 Mio oder
-0,1%) rechnete er hingegen mit Mindereinnahmen.

Seit Jahrzehnten kam der Voranschlag jeweils erst nach langem Hin und Her zwischen
den Räten oder gar erst nach einer Einigungskonferenz zustande. Im Berichtsjahr gelang
es dem Parlament jedoch, das Budget in einer einzigen Beratungsrunde zu
verabschieden. Der Nationalrat lehnte einen Ordnungsantrag Leutenegger Oberholzer
(sp, BL) ab, eine Motion der SP-Fraktion zu behandeln, welche eine Analyse der
geschlechtsspezifischen Auswirkungen des Finanzplans 2008-2010 verlangt. In der
Detailberatung folgte die grosse Kammer durchwegs den Vorschlägen des Bundesrates
und den Anträgen ihrer Finanzkommission; die in jeder Budgetdebatte immer wieder
eingebrachten, traditionellen Kürzungs- resp. Aufstockungsbegehren wurden allesamt
verworfen: Von den Sparbemühungen der SVP verschont blieben insbesondere die
Beiträge an die UNO, die Entwicklungszusammenarbeit, die Osthilfe, die
Friedensförderung und die Filmförderung. Keine Chance hatte aber auch die von linker
Seite verlangte Erhöhung der Kredite zugunsten der zivilen Konfliktbearbeitung, der
DEZA, der Osthilfe, des Eidg. Gleichstellungsbüros, der Filmförderung, der
Denkmalpflege, der familienergänzenden Kinderbetreuung, von Jugend und Sport sowie
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für zusätzliche Lehrstellen in der Bundesverwaltung resp. die Reduktion oder
Streichung der Budgets betreffend Partnerschaft für den Frieden der NATO und
Rüstungsmaterial. Zu ausführlicheren Diskussionen kam es in vier Punkten: Gegen den
Willen des Bundesrates erhöhte der Rat auf Antrag der Bildungskommission die
Subventionen für die Stiftung Bibliomedia nicht nur wie von einer linken Minderheit
verlangt von 1,4 auf 1,7 Mio, sondern auf 2 Mio Fr.; ebenfalls aufgestockt wurde der
Beitrag für die Dachorganisationen der Erwachsenenbildung. Beim nachträglich ins
Budget geschleusten Kredit von insgesamt 186 Mio Fr. für die Pandemie-Vorsorge
musste sich die Regierung Kritik gefallen lassen wegen ihres Vorgehens und der im
internationalen Vergleich äusserst teuren Lösung. Bundesrat Merz erklärte, dass im Fall
einer Pandemie keine Zeit mehr bleibe, um die notwendigen Medikamente zu besorgen.
Deshalb habe sich die Regierung zur Vorsorge entschlossen und den Vertrag zur
Beschaffung der Impfstoffe unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch das Parlament
abgeschlossen. Mit 110:57 Stimmen lehnte es der Nationalrat gemäss einem
Minderheitsantrag ab, die Investitionen in die Infrastruktur der Privatbahnen um 30 Mio
Fr. zu beschneiden als Kompensation für die zusätzlichen 30 Mio Fr., die der Rat dem
regionalen Personenverkehr zugesprochen hatte. Der Bundesrat hatte den Betrag bei
den Betriebskosten einsparen wollen, was zu heftigen Protesten der Kantone geführt
hatte, worauf ihn die grosse Kammer wieder erhöht hatte. Basierend auf einem Bericht
der ständerätlichen GPK, der bei der Vergabe von externen Beratungsaufträgen die
mangelnde Transparenz kritisiert hatte, kürzte der Rat diesen Kredit um 17 Mio auf 154
Mio Fr. Die Minderheit hatte mit Bundesrat Merz vergeblich darauf hingewiesen, dass
die GPK etwas übertrieben habe und gewisse Ämter überproportional betroffen wären.
Mit 99:81 Stimmen weigerte sich die grosse Kammer schliesslich, die Kreditsperre von
1% für Bildung und Forschung aufzuheben, um zusätzlich 40 Mio Fr. freizugeben. Gegen
die Mehrheit der SVP und der Grünen genehmigte der Rat mit 111:52 Stimmen bei 4
Enthaltungen das Budget mit einem prognostizierten Einnahmenüberschuss von 900
Mio Fr.

Weil sich die Anträge der Finanzkommission des Ständerats mit den Beschlüssen des
Nationalrats deckten, kam es nur zu vereinzelten Diskussionsbeiträgen. So monierte
auch die kleine Kammer die späte Krediteingabe des Bundesrats für den Pandemie-
Impfstoff, ohne dass er eine Kompensation vorgeschlagen habe. Beim Kredit für externe
Berater plädierte die Kommissionsminderheit vergeblich dafür, mit einer Kürzung
zuzuwarten, bis der Bundesrat den Bericht besprochen habe. In der
Gesamtabstimmung hiess die kleine Kammer den Voranschlag mit 38:0 Stimmen gut. 22

Das vom Parlament verabschiedete Budget 2008 sah bei veranschlagten Ausgaben von
56 854 Mio Fr. und Einnahmen von 57 976 Mio Fr. einen Einnahmenüberschuss von 1122
Mio Fr. vor. Die veranschlagten Ausgaben lagen 1747 Mio Fr. oder 3,2% über dem Budget
des Vorjahres. Am meisten zusätzliche Mittel benötigten wie bereits im Vorjahr die
Finanzen und Steuern (+789 Mio oder +8,1%), die Bildung und Forschung (+343 Mio oder
6,6%) und die soziale Wohlfahrt (+278 Mio oder 1,6%). Der Bundesrat rechnete mit um
3,5% (+1,9 Mia) höheren Einnahmen als im Vorjahr. Mit höheren Erträgen rechnete er
vor allem bei der direkten Bundessteuer (+1,2 Mia oder 7,8%) und bei der
Mehrwertsteuer (+4,2% oder 820 Mio Fr.). Bei den Stempelabgaben (-275 Mio oder
-8,6%) und den Mineralölsteuern (-50 Mio oder -1,0%) rechnete er hingegen mit
Mindereinnahmen.

Bei der Debatte im Nationalrat um den Voranschlag der Eidgenossenschaft 2008 wurde
ein Antrag Schwander (svp, SZ), welcher den Voranschlag an den Bundesrat
zurückweisen wollte, um diesen um 700 Mio Fr. zu kürzen, abgewiesen. Bei den
Voranschlägen zu den einzelnen Verwaltungseinheiten gab es meist einen
Minderheitsantrag von linker Seite, welcher mehr Geld sprechen wollte und einen von
rechter Seite, welcher für eine Kürzung der veranschlagten Ausgaben eintrat. In den
meisten Fällen konnte sich keiner der Minderheitsanträge durchsetzen. Sehr knapp fiel
die Entscheidung bei einem Minderheitsantrag im Bereich des Bundesamtes für Sport
aus, wo eine linke Minderheit die Aufstockung der Mittel für die nationale Antidoping-
Agentur forderte. Mit einem Stichentscheid des Präsidenten wurde auch dieser Antrag
abgelehnt. Angenommen wurde lediglich ein Minderheitsantrag aus dem rechten Lager,
welcher sich gegen eine Aufstockung der jährlichen Einlage des Infrastrukturfonds beim
Bundesamt für Strassen ausgesprochen hatte. In der Gesamtabstimmung nahm der
Nationalrat alle Bundesbeschlüsse an.

Differenzen zwischen den beiden Räten gab es in Bezug auf das Departement des
Inneren und das Bundesamt für Kultur. Der Nationalrat wollte den Kredit für die
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Förderung der Ausbildung junger Auslandschweizer um 4,6 Mio Fr. erhöhen. Der
Ständerat stimmte dem Nationalrat diesbezüglich zu. Auch beim Bundesamt für Sport
beschloss der Nationalrat eine Erhöhung des Kredits und zwar um 2 Mio Fr., welche
sowohl für den Funktionsaufwand im Globalbudget als auch für Entschädigungen der
Ausbildungsaktivitäten der Kantone verwendet werden. Auch hier stimmte der
Ständerat zu. Beim Eidgenössischen Personalamt beantragte der Nationalrat eine
Erhöhung des Kredites für die Lehrlingsausbildung und die Beschäftigung von
Praktikanten um 700'000 Fr. Auch diese Änderung nahm der Ständerat an. Beim
Bundesamt für Verkehr hatte der Nationalrat mit ziemlich eindeutiger Mehrheit (93 zu
56 Stimmen) den Beratungsaufwand um 800'000 Fr. gekürzt. Dieser Kürzung stimmte
der Ständerat ebenfalls zu.

Im Ständerat gab es ebenfalls einige Minderheitsanträge die scheiterten. Einerseits ein
Antrag Maissen (cvp, GR), welcher beim Bundesamt für Kultur mehr Geld für die
Förderung der Ausbildung junger Auslandschweizer sprechen wollte und gleichzeitig im
Generalsekretariat des Departements des Inneren Einsparungen machen wollte.
Andererseits ein Antrag Büttiker (fdp, SO), welcher dem Bundesamt für Sport mehr Geld
für die Schaffung einer nationalen Agentur gegen Doping sprechen wollte und ein
Antrag Fetz (sp, BS) und Berset (sp, FR), welcher die Position wirtschaftliche
Entwicklungszusammenarbeit aufstocken wollte. Erfolgreich war lediglich ein Antrag
Marty (fdp, TI), welcher Schweiz Tourismus mehr Geld sprechen wollte. Die sieben
Bundesbeschlüsse wurden einstimmig angenommen. 23

Bei der Diskussion der Legislaturplanung 2007-2011 des Bundesrates verlangte im
Nationalrat eine Kommissionsminderheit aus der SVP den Verzicht auf die Einführung
neuer Steuern, Abgaben und Gebühren sowie eine generelle Steuersenkung. Ein Antrag
der SP wollte die 1998 vom EFD vorgeschlagenen „Bausteine für mehr
Steuergerechtigkeit“ endlich umgesetzt sehen. Beide wurden von der Ratsmehrheit
abgelehnt. In der Detailberatung prallten die unterschiedlichen Vorstellungen der
Bürgerlichen und des links-grünen Lagers erneut aufeinander. Vertreter aus FDP und
SVP verlangten einen ausgeglichenen Bundeshaushalt und generelle Steuersenkungen
sowie eine möglichst einfache Besteuerung der Bürgerinnen und Bürger. Im ersten
Punkt unterlag diese Minderheit nur ganz knapp mit 91 zu 90 Stimmen, im zweiten
obsiegte sie hingegen mit 112 zu 67 Stimmen. Gegen einen Antrag der Linken, die fand,
eine Vereinfachung der Besteuerung sei zwar wünschenswert, angesichts dringenderer
fiskalischer Vorhaben (Familienbesteuerung, MWSt) aber zu ambitiös für die laufende
Legislatur, stimmte der Ständerat mit 27 zu 8 Stimmen ebenfalls zu; im gleichen
Stimmenverhältnis nahm er auch die Forderung nach einer steuerlichen Entlastung aller
natürlichen Personen und nicht nur der Ehepaare und Familien mit Kindern an. 24
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In der Debatte im Nationalrat über den Voranschlag 2009 stellte die SVP-Fraktion zwei
Rückweisungsanträge, welche beide abgelehnt wurden. Der erste forderte, den
Voranschlag zurückzuweisen, um ihn derart zu überarbeiten, dass die Ausgaben um
maximal 2% anstatt 3% anwachsen. Der zweite Antrag forderte, bei den geplanten
Einnahmen mit einem kleineren Wirtschaftswachstum zu rechnen. Die meisten
Minderheitsanträge zu den einzelnen Verwaltungseinheiten fanden keine Zustimmung.
Beim Bundesamt für Kultur konnte sich aber ein Antrag der nationalrätlichen
Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur durchsetzen, welcher sich für eine
stärkere Förderung des Schweizer Films und eine Erhöhung des Beitrages für
Heimatschutz und Denkmalpflege einsetzte. Ebenfalls durchsetzen konnte sich ein
Minderheitsantrag in Bezug auf das Bundesamt für Sport, welcher mehr Geld für die
Bekämpfung von Doping im Sport forderte. Sehr knapp mit 87 zu 81 Stimmen nahm die
grosse Kammer auch einen Antrag zur Unterstützung der Ausfuhr von
landwirtschaftlichen Verarbeitungsprodukten an. Im Bereich des Wohnungswesens
lehnte der Nationalrat eine gezielte Aufstockung der Beiträge an die Förderung von
gemeinnützigen Bauträgern ab resp. verringerte den Betrag, der vom Bundesrat
vorgesehen war. Ebenfalls angenommen wurden ein Minderheitsantrag von links-grüner
Seite für die Aufstockung der Beiträge im Bereich der Energie- und Abwärmenutzung
sowie ein Antrag für die Erhöhung der Unterstützung des Alpinen Museums in Bern. In
der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat alle Bundesbeschlüsse an. 25
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Der Ständerat folgte beim Voranschlag 2009 im Bereich des Denkmal- und
Heimatschutzes der Erhöhung der Beiträge des Nationalrates. Eine weitere Erhöhung
im Bereich der Filmförderung lehnte er jedoch ab. Im Bereich der Entschädigung von
J+S-Aktivitäten folgte der Ständerat dem Nationalrat. Allerdings lehnte er eine
Erhöhung der Unterstützung der Doping-Bekämpfung ab und folgte damit dem
Bundesrat. Dies tat er ebenfalls bei der Förderung von gemeinnützigen Bauträgern, wo
der Bundesrat mehr Gelder verlangt hatte als der Nationalrat. Sehr knapp fiel der
Entscheid, bei den Ausfuhrbeiträgen für landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte der
grossen Kammer zu folgen. Auch im Bereich der Energie- und Abwärmenutzung folgte
der Ständerat dem Nationalrat. Trotz Bedenken von Bundesrat Merz folgte der
Ständerat auch bei der Unterstützung des Alpinen Museums dem Nationalrat. In der
Gesamtabstimmung wurden die Bundesbeschlüsse einstimmig angenommen. 26

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.12.2008
MARIANNE BENTELI

Das vom Parlament verabschiedete Budget 2009 sah bei veranschlagten Ausgaben von
59 020 Mio Fr. und Einnahmen von 59 968 Mio Fr. einen Einnahmeüberschuss von 949
Mio Fr. vor. Die veranschlagten Ausgaben lagen 2166 Mio Fr. oder 3,8% über dem
Budget des Vorjahres. Am meisten zusätzliche Mittel benötigten die soziale Wohlfahrt
(+726 Mio oder 4,2%), die Finanzen und Steuern (+266 Mio oder 2,5%) und der Verkehr
(+230 Mio oder 3,0%). Der Bundesrat rechnete mit um 3,4% (+1,9 Mia) höheren
Einnahmen als im Vorjahr. Mit höheren Erträgen rechnete er vor allem bei der direkten
Bundessteuer (+8,0% oder +1311 Mio) und bei der Mehrwertsteuer (+3,8% oder 770 Mio).
Mit Mindereinnahmen rechnete er hingegen vor allem bei den Stempelabgaben (-11,1%
oder -325 Mio). 27

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.12.2008
MARIANNE BENTELI

Im Nationalrat warem beim Voranschlag 2009 noch drei Differenzen zu bereinigen.
Einerseits die Erhöhung der Gelder für die Förderung des Schweizer Films, dann die
erhöhte Unterstützung der Doping-Bekämpfung im Sport und schliesslich die
Förderung von gemeinnützigen Bauträgern. Der Nationalrat schloss sich in allen drei
Angelegenheiten dem Ständerat an. 28

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.12.2008
MARIANNE BENTELI

Das dem Parlament vorgelegte Budget 2010 sah bei veranschlagten Ausgaben von
60 668 Mio Fr. und Einnahmen von 58 208 Mio Fr. ein Defizit von 2,4 Mia Fr. vor. Diese
dramatische Verschlechterung gegenüber dem Finanzplan 2010 zeigt vor allem die
Konsequenzen der Rezession. Die Ausgaben nehmen um 2,5% zu, dabei werden auch
2010 die Ausgaben für die soziale Wohlfahrt am meisten wachsen (um 1108 Mio oder
+7,1%), jedoch soll auch in den Aufgabengebieten Bildung und Forschung (+384 Mio
oder +6,7%), Landesverteidigung (+325 Mio oder +7,1%) sowie Verkehr (+183 Mio oder
+2,4%) mehr ausgegeben werden. Die grösste relative Erhöhung ist jedoch im Bereich
Wirtschaft vorgesehen (+162 Mio oder +37,4%), dies ist vor allem auf Ausgaben im
Rahmen der 3. Stufe der Massnahmen zur Stabilisierung der Konjunktur
zurückzuführen. Der Bundesrat rechnete auch mit geringeren Einnahmen als in den
vergangenen Jahren. Sie gehen im Voranschlag gegenüber dem Vorjahr um 1,8 Mia Fr.
bzw. 3,1% zurück. Diese Mindereinnahmen sind vor allem auf geringere Erträge aus der
direkten Bundessteuer (-1185 Mio oder -6,7%) und der Mehrwertsteuer (-980 Mio Fr.
oder -4,6%) zurückzuführen.

Der Ständerat veränderte in seiner Debatte den bundesrätlichen Entwurf nur wenig.
Einzig in zwei Punkten sprach sich der Rat gegen den ursprünglichen Entwurf aus. So
folgte er seiner Finanzkommission, die den Personalaufwand nicht wie der Bundesrat
um 3,5%, sondern um 2,5% erhöhen wollte. Dem Denkmal- und Heimatschutz bewilligte
er statt der vorgesehenen 21 Mio neu 30 Mio Fr.; dies einem Minderheitsantrag Altherr
(fdp, AR) folgend. Weiter wurden zwei Minderheitsanträge abgelehnt, die eine Erhöhung
der Zuwendungen für die Dopingbekämpfung im Sport um 1 Mio Fr. sowie weitere 25
Mio Fr. für Erdwärmeprojekte gefordert hatten – letzterer scheiterte allerdings nur
knapp mit 19 zu 17 Stimmen. In der Gesamtabstimmung nahm der Ständerat alle
aufgelegten Budgetbeschlüsse einstimmig an.

Zu Beginn der Debatte im Nationalrat lagen drei Minderheitsanträge vor. Die Grüne
Fraktion forderte Rückweisung, mit dem Auftrag an den Bundesrat, dem Parlament
aufzuzeigen, wie die Einnahmeausfälle als Folge der Krise und als Folge der
Parlamentsbeschlüsse zu Familienbesteuerung, Ausgleich der kalten Progression und
Mehrwertsteuer im Rahmen des Voranschlags 2010 bewältigt werden könnten. Auch die
SVP-Fraktion stellte einen Antrag auf Rückweisung, diesmal mit dem Auftrag
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ausgabenseitig 1,5 Mia Fr. einzusparen. Beide Rückweisungsanträge wurden deutlich
abgelehnt. Der dritte Minderheitsantrag mit Sprecherin Margret Kiener Nellen (sp, BE),
forderte die Erhöhung des Höchstbetrages der Gesamtausgaben als Folge der Krise.
Auch dieser Antrag fand keine Mehrheit und wurde relativ deutlich abgelehnt. In der
Detailberatung schuf der Nationalrat mehrere Differenzen zum Ständerat. So beschloss
er, am bundesrätlichen Entwurf festzuhalten und den Personalaufwand nicht zu senken.
Eine zweite Differenz entstand mit dem Beschluss, den Posten „Imagekampagne in den
USA“ von Präsenz Schweiz zu streichen. Weiter wurde kein Geld für die Einrichtung
einer zentralen Datenbank im Zusammenhang mit der Einführung der biometrischen
Pässe bewilligt. Auch kürzte der Rat das Budget des EFD um 6 Mio Fr. sowie auch den
Beratungsaufwand des UVEK. Der Nationalrat sprach sich umgekehrt für die Erhöhung
der Mittel der Anti-Doping Stiftung und des Alpinen Museums aus sowie für die
Förderung der Fernwärme mit 25 Mio Fr. In der Gesamtabstimmung nahm der
Nationalrat alle Budgetbeschlüsse an, den Voranschlag 2010 mit 181 zu 7 Stimmen.

Damit ging die Vorlage in die Differenzbereinigung. Hier setzte sich der Nationalrat bei
der zusätzlichen Million für die Anti-Doping Agentur, der zusätzlichen Förderung der
Fernwärme, der Unterstützung des Schweizerischen Alpinen Museums Bern mit
520'000 Fr. sowie der Kürzungen bei der Einführung des biometrischen Passes, der
Gelder für Präsenz Schweiz sowie der Beratungshonorare im UVEK durch. Der Ständerat
konnte sich bei der Kürzung des Personalaufwandes des Bundes durchsetzen. 29

Das dem Parlament vorgelegte Budget 2011 sah bei veranschlagten Ausgaben von 62,5
Mia Fr. und Einnahmen von 61,9 Mia Fr. ein Defizit von 600 Mio Fr. vor. Die Ausgaben
nehmen um 3,3% zu während die Einnahmen um knapp 4% steigen. Dabei werden auch
2011 die Ausgaben für die soziale Wohlfahrt (+8,8%) sowie für das Aufgabengebiet
Bildung und Forschung (+3,3%) wachsen. Die Ausgaben der Entwicklungshilfe sollen um
durchschnittlich 7,2% wachsen, dies entspricht dem längerfristigen Ziel, diese
Ausgaben auf 0,5% des Bruttonationalproduktes anzuheben. Die übrigen Budgetposten,
beispielsweise Landesverteidigung (+0,5%) oder Verkehr (+0,2%), weisen nur leichte
Steigerungsraten auf. Insgesamt rechnete der Bundesrat mit deutlich besseren
Aussichten als noch vor einem Jahr. Das im Voranschlag 2011 budgetierte Defizit im
ordentlichen Haushalt von 600 Mio Fr. ist um rund 3,5 Mia Fr. kleiner als im Finanzplan
2011-2013 ausgewiesen. Insgesamt zeugt der Voranschlag 2011 von einer Rückkehr zur
Normalität, in wirtschaftlicher wie auch finanzpolitischer Sicht. Dazu haben vor allem
zwei Faktoren beigetragen: Einnahmeseitig haben sich die günstigeren
Konjunkturaussichten positiv ausgewirkt. Ausgabeseitig führt das vom Bundesrat
beantragte Konsolidierungsprogramm zur Entlastung in der Grössenordnung von 1,5 Mia
Fr. pro Jahr.

Der Nationalrat hatte in der Budgetdebatte zuerst über einen Rückweisungsantrag von
Peter Föhn (svp, SZ) zu befinden. Dieser wollte den Bundesrat verpflichten ein
ausgeglichenes Budget zu präsentieren. Der Voranschlag sollte dazu ausgabeseitig
entlastet werden. Der Rückweisungsantrag scheiterte klar, lediglich die SVP-Fraktion
votierte dafür. In der Detailberatung stimmte der Rat einem Minderheitsantrag zu, der
eine Aufstockung des Personals bei der Geschäftsprüfungskommission (GPK) gefordert
hatte. Zwar hatte auch die Mehrheit der Kommission eine Aufstockung verlangt, mit 98
zu 76 Stimmen folgte der Rat aber der grosszügigeren Aufstockungsvariante. Dabei
stimmten neben der geschlossenen Linken auch Teile der CVP und der liberalen
Fraktion für das Vorhaben. Weiter zu reden gaben die Vorschläge der Kommission zur
Kürzung der Entwicklungshilfe. In den Bereichen Wasser und Klima sollen 100 Mio Fr.
gekürzt werden und bei der wirtschaftlichen Zusammenarbeit im Staatsekretariat für
Wirtschaft 34 Mio Fr. Hier folgte der Nationalrat seiner Kommission mit knappem Mehr.
Weiter bewilligte er dem Denkmal- und Heimatschutz statt der vorgesehenen 21 Mio
neu 30 Mio Fr. und gewährte dem Alpinen Museum neu 520'000 Fr. Für die ETH sprach
er 1,7 Mio Fr. mehr aus. Vertreter der Landwirtschaft forderten, die Verkäsungszulage
nicht wie vom Bundesrat vorgesehen zu kürzen und verlangten, dass dieser
Budgetposten um 45 Mio Fr. aufgestockt werde. Die Mehrheit des Rates liess sich von
den Vertretern der Landwirtschaft überzeugen: Mit den Stimmen der SVP und grossen
Teilen der CVP sowie vereinzelten Stimmen aus den Reihen der SP und der Grünen
beschloss der Rat den Kredit für die Verkäsungszulage auf 292 Mio Fr. zu erhöhen.

Der Ständerat sprach sich gegenüber dem Nationalrat für Veränderungen des
Voranschlags in vier Punkten aus: Er votierte gegen die Kürzung der Entwicklungshilfe
von insgesamt 134 Mio Fr. und folgte hier dem Bundesrat. Bei der Verkäsungszulage
optierte der Ständerat für einen Kompromiss: statt der Kürzung um 45 Mio Fr. sollten
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lediglich 33,5 Mio Fr. abgezogen werden. Hingegen lehnten es die Mitglieder des
Ständerates ab, das Budget der Geschäftsprüfungskommission aufzustocken, wenn
auch sehr knapp (21:20 Stimmen). Die Erhöhung des ETH-Budgets um 1,7 Mio Fr.
genehmigte die kleine Kammer ebenfalls nicht. Bei den weiteren Änderungen, die der
Nationalrat vorgesehen hatte, gab es keine Differenzen, so stimmte der Ständerat der
Aufstockung der Posten „Heimatschutz und Denkmalpflege“ sowie dem höheren Kredit
für das Alpine Museum zu.

In der Differenzbereinigung hielt der Nationalrat an der Aufstockung des Budgets für
die GPK, an der ungekürzten Verkäsungszulage sowie an der Erhöhung des ETH-Budgets
fest. Hingegen kam er dem Ständerat in Sachen Entwicklungshilfe entgegen und
beschloss die Gelder für die Wasser- und Klimaprojekte nicht zu reduzieren sowie die
wirtschaftliche Entwicklungshilfe nur um knapp 16 statt wie vorgesehen um 34 Mio Fr.
zu kürzen. Der Ständerat folgte dem Nationalrat in den verbliebenen Differenzen. 30

Der Ende Juni vom Bundesrat verabschiedete Voranschlag 2012 zeigte ein
ausgeglichenes Finanzergebnis. Einnahmen und Ausgaben hielten sich mit je 64,1
Milliarden Franken die Waage. Dies war insofern bemerkenswert, als ein Anstieg der
Ausgaben in den Bereichen der sozialen Wohlfahrt, der Entwicklungshilfe, der Bildung
und des Verkehrs sowie Mindereinnahmen aufgrund von Steuerreformen
(Unternehmenssteuerreform II, Familienbesteuerung und Ausgleich der kalten
Progression) erwartet wurden. Zusätzlich zu den ordentlichen Einnahmen budgetierte
der Bundesrat einen ausserordentlichen Ertrag von 634 Millionen Franken aus der
Versteigerung der Mobilfunklizenzen, was in der Erfolgsrechnung zu einem Überschuss
in der Höhe dieses Betrags führte. Die Vorgaben der Schuldenbremse hielt der Bund
mühelos ein.

Im Rahmen der parlamentarischen Beratung wurden verschiedene Kürzungs- und
Aufstockungsanträge abgelehnt. So fanden im Nationalrat die Kürzungsanträge aus der
SVP-Fraktion keine Mehrheiten, die im Asylwesen, bei der Entwicklungszusammenarbeit
und bei den internationalen Organisationen Einsparungen forderten. Hingegen sprach
sich der Nationalrat in der ersten Beratung für Kürzungen beim Bundespersonal und
–betrieb im Umfang von 300 Millionen Franken aus. Der Ständerat weigerte sich jedoch
aufgrund von Umsetzungsproblemen standhaft, der grossen Kammer zu folgen. Daher
verzichtete der Nationalrat daraufhin auf Einsparungen von 150 Millionen Franken bei
den Personalkosten, von 100 Millionen Franken beim Betriebsaufwand sowie von 50
Millionen Franken beim Beratungsaufwand des Bundes. Die Vorlage konnte allerdings
erst nach Einberufung einer Einigungskonferenz bereinigt werden. Dies lag daran, dass
die beiden Räte bezüglich zusätzlicher Gelder zu Gunsten der Landwirtschaft auf ihren
jeweiligen Positionen beharrten. Während sich der Nationalrat für eine Aufstockung der
Direktzahlungen von 20 Millionen Franken an freiwillige Programme für die Ökologie
und den Tierschutz aussprach, wollte der Ständerat die Verkäsungszulage um 29
Millionen Franken erhöhen. Schliesslich konnte sich der Ständerat durchsetzen. Mit der
Erhöhung der Verkäsungszulage wurde verhindert, dass die Milchbauern als Folge der
steigenden Überproduktion pro Betrieb weniger Subventionen erhielten. Die
Verkäsungszulage stellte denn auch die grösste Abweichung zum Vorschlag des
Bundesrates dar. 31

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.12.2011
LAURENT BERNHARD

In der Wintersession nahm der Nationalrat als Erstrat die parlamentarischen
Beratungen zum Voranschlag 2013 auf. Die grosse Kammer erhöhte das budgetierte
Defizit auf rund 497 Millionen Franken. Eine Aufstockung beschloss der Nationalrat im
Rahmen der Bildungs- und Forschungskredite (BFI). Den Universitäten (17 Millionen), der
ETH (32 Millionen) und der Berufsbildung (6,9 Millionen) sollten mehr Mittel zur
Verfügung gestellt werden. In der Landwirtschaft wollten die Volksvertreter die
Bundessubventionen um 60 Millionen Franken erhöhen. Während die Hälfte dieses
Betrages für eine Aufstockung der allgemeinen Direktzahlungen geplant war, wurden je
15 Millionen an die Ausfuhrbeiträge für landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte
(sogenanntes „Schoggigesetz“) und an Beihilfen für die Weinbauern gesprochen. Zudem
sprach sich der Nationalrat für Mehrausgaben im Bereich des Tourismus aus. Mit einer
Erhöhung des Budgets der Marketingorganisation Schweiz Tourismus um 12 Millionen
Franken sollte die Erschliessung neuer Märkte gefördert werden. Des Weiteren
bewilligte der Nationalrat Zusatzkredite für die Grenzwache, die Kinder- und
Jugendarbeit sowie für die Untersuchung des Skandals um das IT-Projekt Insieme. In
der Gesamtabstimmung wurde das Budget mit 157 zu 20 Stimmen gutgeheissen. Der
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Ständerat als Zweitrat verabschiedete ohne Gegenstimmen einen Voranschlag, der ein
Defizit von 425 Millionen Franken aufwies. Gegenüber der Fassung des Nationalrats
beantragte die kleine Kammer ein um 72 Millionen Franken tieferes Ausgabenniveau.
Diese Differenz kam dadurch zu Stande, dass der Ständerat die Kredite zu Gunsten der
Landwirtschaft (60 Millionen) und des Tourismus (12 Millionen) nicht mittragen wollte.
Da die beiden Räte in der Folge an ihren jeweiligen Positionen festhielten, musste eine
Einigungskonferenz einberufen werden. Dabei wurden die Ausgaben für die
Landwirtschaft um 25 Millionen Franken erhöht, wobei die Direktzahlungen um 15
Millionen Franken aufgestockt wurden und die Weinwirtschaft einen Zuschuss von 10
Millionen Franken erhielt. Somit resultierte ein budgetiertes Defizit von 450 Millionen
Franken. Die Zustimmung zum Antrag der Einigungskonferenz fiel in den beiden Räten
knapp aus. Im Nationalrat wurde die Kompromisslösung mit 96 zu 87 Stimmen und im
Ständerat mit 21 zu 20 Stimmen angenommen. 32

Der im Juni vom Bundesrat verabschiedete Voranschlag 2014 wies bei Einnahmen und
Ausgaben von je 66,0 Milliarden Franken ein Defizit von rund 30 Millionen Franken aus.
Die Vorgaben der Schuldenbremse konnten problemlos eingehalten werden. Aufgrund
der anhaltenden Unterauslastung der Schweizer Wirtschaft liess die Schuldenbremse
für das Jahr 2014 Ausgaben in der Höhe von 66,3 Milliarden zu. Somit resultierte ein
struktureller Überschuss von rund 300 Millionen Franken. 33

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.06.2013
LAURENT BERNHARD

In der Wintersession nahm der Ständerat als Erstrat die parlamentarischen Beratungen
zum Voranschlag 2014 auf. Die kleine Kammer genehmigte die Budgetvorlage des
Bundesrates einstimmig ohne daran eine einzige Änderung vorgenommen zu haben.
Der Nationalrat zeigte sich dagegen weit weniger kulant. Auf Initiative der bürgerlichen
Ratsmehrheit beschlossen die Volksvertreter, im Voranschlag globale Kürzungen im
Betrag von 200 Millionen Franken. 150 Millionen sollten beim Sach- und
Betriebsaufwand und 50 Millionen beim Bundespersonal eingespart werden. Diese
Beträge entsprachen 3,4% bzw. 0,9% der jeweiligen Kostenpositionen. Darüber hinaus
nahm der Nationalrat einen Vorstoss an, der nach dem Nein zur Volksabstimmung über
die Preiserhöhung der Autobahnvignette Einsparungen im Strassenbereich von 89
Millionen beantragte. Weitere Sparvorschläge blieben chancenlos. Hingegen sprach sich
die grosse Kammer für eine Budgeterhöhung von 70 auf 78 Millionen Franken zu
Gunsten des sogenannten „Schoggi-Gesetzes“ aus. Mit diesem
Subventionsmechanismus wurden verarbeitete Nahrungsmittelprodukte, die Schweizer
Rohstoffe enthielten, finanziell unterstützt, damit die preislichen
Wettbewerbsnachteile gegenüber dem angrenzenden Ausland ausgeglichen werden
konnten. In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat das modifizierte Budget mit
grosser Mehrheit an. Einzig die Abgeordneten der SP und der Grünen verweigerten die
Zustimmung, da sie die Kürzungen von 200 Millionen Franken nicht goutierten. In der
Differenzbereinigung hielt der Ständerat an seinen Entscheiden fest und verwarf
sämtliche vom Nationalrat beschlossenen Änderungen. Dieser verzichtete in der Folge
auf die Einsparungen von 50 Millionen Franken beim Bundespersonal, womit er auf die
Linie des Ständerates einschwenkte. Die grosse Kammer bestand jedoch weiterhin auf
ihrem Kürzungsvorschlag von 150 Millionen Franken in Bezug auf den Sach- und
Betriebsaufwand. Somit musste eine Einigungskonferenz einberufen werden. Gemäss
dem ausgehandelten Kompromissvorschlag sollte auf die lineare Kürzung von 150
Millionen Franken verzichtet und gleichzeitig der Erhöhung der Exportsubventionen um
8 Millionen Franken für die verarbeiteten Landwirtschaftsprodukte („Schoggi-Gesetz“)
zugestimmt werden. Als Erstrat stimmte der Ständerat dieser Lösung zu. Der Nationalrat
lehnte den Kompromiss jedoch knapp mit 95 gegen 93 Stimmen ab. Nach dem
Parlamentsgesetz galt bei Uneinigkeit in Budgetfragen pro Ausgabenposition der jeweils
tiefere Betrag. Somit trat die Einsparung beim Sach- und Betriebsaufwand in Kraft,
nicht jedoch die Aufstockung der Mittel im Zusammenhang mit dem „Schoggi-Gesetz“.
Dadurch resultierte für 2014 ein budgetierter Überschuss von 121 Millionen Franken. 34

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.12.2013
LAURENT BERNHARD

Im August verabschiedete der Bundesrat den Voranschlag 2015, der bei Einnahmen von
CHF 67,5 Mrd. einen ordentlichen Finanzierungsüberschuss von CHF 524 Mio. auswies.
Um die Vorgaben der Schuldenbremse, die durch das schwache Ergebnis bei der
direkten Bundessteuer im Jahr 2013 und die anhaltend tiefe Teuerung verschärft
wurden, einhalten zu können, hatte der Bundesrat Sparmassnahmen im Umfang von
CHF 700 Mio. umgesetzt. Der Bundesrat ging in der Finanzplanung weiterhin davon aus,
dass das vom Parlament blockierte Konsolidierungs- und Aufgabenüberprüfungspaket
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2014 (KAP 2014) vollständig umgesetzt werden würde. 35

In der Wintersession 2014 nahm sich der Nationalrat als Erstrat der parlamentarischen
Beratung zum Voranschlag 2015 an. Die Budgetdebatte erstreckte sich über drei Tage.
Am ersten Tag lehnte die grosse Kammer einen Kürzungsantrag von CHF 99 Mio. bei der
Entwicklungshilfe überraschend deutlich mit einem Stimmenverhältnis von 2 zu 1 ab. In
der Finanzkommission des Nationalrats (FK-NR) hatte der Antrag in der Vorberatung
noch eine Mehrheit gefunden. Die Kommission beabsichtigte mit der Einsparung bei
der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) eine Budgeterhöhung über
CHF 110 Mio. bei den Agrarsubventionen zu finanzieren. Der Empfehlung der
Kommission folgten am Ende aber nur die SVP-Fraktion und vereinzelte Vertreterinnen
und Vertreter des Freisinns und der Christlichdemokraten. Am zweiten Tag zeigte sich
der Nationalrat dann aber dennoch den Bauern gegenüber grosszügiger als der
Bundesrat und beschloss CHF 115 Mio. Mehrausgaben für die Landwirtschaft. Drei
Viertel der zusätzlichen Gelder wurden für Direktzahlungen gesprochen, die restlichen
gut CHF 30 Mio. sprach der Nationalrat unter anderem für die Qualitätssicherung bei
der Milch, für Ausfuhrbeiträge für landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte
("Schoggigesetz") und Umschulungsbeihilfen. Während die Fraktionen der SVP und CVP
praktisch geschlossen für die Anliegen der Bauern votierten, stimmten rund zwei Drittel
der Vertreter der FDP für die Mehrausgaben. Zudem stockte der Nationalrat die
Budgets für Jugend und Sport (J+S) um CHF 12 Mio. und für die familienergänzende
Kinderbetreuung um CHF 7,5 Mio. auf. Letzteres kam durch den Stichentscheid des
Ratspräsidenten Rossini (sp, VS) zustande. Der Ständerat, der sich als Zweitrat mit dem
Voranschlag 2015 auseinandersetzte, widersprach der grossen Kammer in mehreren
Punkten. Eine Erhöhung der Ausfuhrbeiträge für landwirtschaftliche
Verarbeitungsprodukte um CHF 12 Mio. fand in der kleinen Kammer ebenso keine
Mehrheit wie die Ausweitung der Pflanzenbauhilfen um CHF 11 Mio. und die Erhöhung
der landwirtschaftlichen Direktzahlungen um CHF 115 Mio. Letztere wollte der Ständerat
nur um gut die Hälfte des vom Nationalrat vorgeschlagenen Betrags erhöhen. Neben
den Differenzen im Bereich der Landwirtschaft waren sich die beiden Kammern auch in
Bezug auf die J+S-Ausstattung nicht einig. Der Ständerat vertrat hier die Meinung des
Bundesrates und sprach sich in der ersten Lesung gegen die von der grossen Kammer
auf Antrag der Sozialdemokraten beschlossene Erhöhung der Mittel aus. Im weiteren
Verlauf der Beratungen lenkte die kleine Kammer bei den Direktzahlungen an die
Landwirtschaft ein und unterstützte die vom Nationalrat eingebrachte Erhöhung. Die
grosse Kammer verzichtete ihrerseits auf die Erhöhung des Bundesratsvorschlags bei
J+S. Keine Einigung konnte auch nach der jeweils dritten Lesung beim "Schoggigesetz"
und den Pflanzenbauhilfen gefunden werden. Somit musste eine Einigungskonferenz
einberufen werden. Bei den Ausfuhrbeiträgen einigte man sich auf die vom Ständerat
bevorzugte Bundesratsversion, bei den Beihilfen zum Pflanzenbau fanden sich die
beiden Kammern bei der Hälfte des Differenzbetrags und stimmten so einer Erhöhung
von CHF 6 Mio. gegenüber dem Entwurf zum Voranschlag 2015 zu. Dadurch resultierte
unter dem Strich ein Budget mit Gesamteinnahmen von CHF 67,527 Mrd.,
Gesamtausgaben von CHF 67,116 Mrd. und einem ordentlichen Überschuss von CHF 411
Mio., der knapp über den von der Schuldenbremse geforderten CHF 338 Mio.
Überschuss lag. 36
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In der Sommersession 2015 beschäftigten sich die Räte mit dem Nachtrag I zum
Voranschlag 2015, der 14 Nachtragskredite im Umfang von insgesamt CHF 85 Mio.
umfasste. Als Erstrat schuf die kleine Kammer zwei Differenzen zum Vorschlag des
Bundesrates. Den Nachtragskredit über CHF 20 Mio. für Ausfuhrbeiträge für
landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte ("Schoggigesetz") erhöhte der Ständerat (34
zu 6 Stimmen bei 3 Enthaltungen) auf Antrag der vorberatenden Finanzkommission (FK-
SR) um CHF 5,6 Mio. Auch bei den Aktivitäten im Bereich "Jugend+Sport" stockte die
kleine Kammer auf Vorschlag der FK-SR den bundesrätlichen Nachtrag auf. Anstelle von
CHF 12 Mio. sprach der Ständerat (42 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung) CHF 17 Mio., da, so
Kommissionssprecher Abate (fdp, TI), nur auf diese Weise verhindert werden könne,
dass das Bundesamt für Sport (BASPO) die J+S-Beiträge ab dem 1. August 2015 um rund
einen Viertel kürzen muss. Dieser Auffassung war auch der Nationalrat, der in der
ersten Lesung mit 167 zu 13 Stimmen bei 8 Enthaltungen für den Vorschlag des
Ständerates votierte. Auch bei der zweiten Differenz waren sich die beiden Räte einig –
zumindest fast. Die grosse Kammer (104 zu 79 Stimmen bei 6 Enthaltungen) wollte wie
der Ständerat den Nachtragskredit für die landwirtschaftlichen Ausfuhrbeiträge auf
CHF 25,6 Mio. erhöhen. Eine Kompensation der Mittel innerhalb des zuständigen
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Wirtschaftsdepartements (WBF) lehnte der Nationalrat mit 107 zu 74 Stimmen bei 7
Enthaltungen jedoch ab. Gleiches widerfuhr der SVP-Fraktion, die mit zwei Anträgen
versucht hatte, die Nachtragskredite im Asylbereich aus dem Nachtrag zu kippen. Damit
ging die letzte verbleibende Differenz in die zweite Beratungsrunde. Nachdem der
Ständerat auch in der zweiten Lesung an seiner Meinung festgehalten hatte, schwenkte
der Nationalrat auf Empfehlung seiner Finanzkommission (FK-NR) auf die Linie der
kleinen Kammer um. Damit erhöhte sich der Umfang der Nachtragskredite auf CHF 95,8
Mio. 37

Im August 2015 verabschiedete der Bundesrat den Voranschlag 2016 und rechnete mit
einem ordentlichen Finanzierungsdefizit von CHF 400 Mio. Budgetierten Einnahmen
von CH 66,7 Mrd. stellte die Regierung Ausgaben in der Höhe von CHF 67,1 Mrd.
gegenüber. Aufgrund der konjunkturellen Eintrübung durch die Aufhebung des
Mindestkurses hätten die Einnahmenschätzungen deutlich nach unten korrigiert
werden müssen, so der Bundesrat. Um die Vorgabe der Schuldenbremse, die aufgrund
der schwachen Wirtschaft ein maximales Defizit von CHF 601 Mio. zugelassen hätte,
einhalten zu können, seien deshalb substanzielle Bereinigungsmassnahmen notwendig
geworden. Im Vergleich zum Finanzplan 2016-2018 schlug der Bundesrat Einsparungen
von CHF 1,3 Mrd. vor, die zusammen mit dem CHF 630 Mio. starken und 2016
greifenden Konsolidierungs- und Aufgabenüberprüfungspaket (KAP 2014) zu einem
Nullwachstum der budgetierten Ausgaben führte. 38
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In der Wintersession 2015 hiess das Parlament den Nachtrag II zum Voranschlag 2015
gut. Der Bundesrat hatte den Räten zehn Nachtragskredite im Umfang von CHF 258,8
Mio. unterbreitet. Rund 80% der zusätzlichen Bundesmittel entfielen dabei auf den
Asylbereich. Im Voranschlag 2015 war man von 22'000 Asylgesuchen ausgegangen, nun
rechnete das Staatssekretariat für Migration (SEM) mit über 30'000 Asylgesuchen, die
Mehrkosten bei der Sozialhilfe von CHF 206 Mio. und beim Verfahrensaufwand von CHF
1 Mio. mit sich brachten. Weitere grössere Kreditnachträge betrafen die Armee, die zur
Vorbereitung von Materialbeschaffungen CHF 22 Mio. benötigte,  und die Kommission
für Technologie und Innovation (KTI), welche weitere CHF 20 Mio. für die Finanzierung
von Projekten aufzuwenden hatte. Da CHF 44 Mio. des Nachtragsvolumen kompenisiert
wurden, resultierten am Ende Mehrausgaben von CHF 214 Mio. Diese Erhöhung
entsprach 0,3% der mit dem Voranschlag 2015 bewilligten Ausgaben und lag damit im
langjährigen Durchschnitt. 39
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In der Wintersession 2015 beschäftigten sich die Räte mit dem Voranschlag 2016, der
vom Bundesrat im August verabschiedet worden war und Einsparungen im Umfang von
CHF 1,3 Mrd., davon nach Angaben von Finanzministerin Widmer-Schlumpf rund CHF
870 Mio. Querschnittkürzungen, vorsah. Der als Erstrat fungierende Ständerat schuf in
der ersten Lesung nur gerade eine Differenz zum Budgetvorschlag des Bundesrates. Auf
Antrag seiner Finanzkommission (FK-SR) hiess er diskussionslos eine Aufstockung des
Budgets für die Dachverbände der Familienorganisationen um CHF 770'000 auf neu
CHF 2 Mio. gut. Ein Minderheitsantrag Häberli-Koller (cvp, TG), der die Ausfuhrbeiträge
für landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte („Schoggigesetz“) um CHF 26,7 Mio. auf
CHF 94,6 Mio. erhöhen wollte, scheiterte knapp mit 21 zu 23 Stimmen. Ebenso wurden
Einzelanträge der Ständeräte Engler (cvp, GR), der die Beiträge an Schweiz Tourismus
(19 zu 25 Stimmen) und für die Exportförderung (18 zu 23 Stimmen) aufstocken wollte,
und Baumann (cvp, UR), der die Direktzahlungen an die Landwirtschaft auf dem Niveau
des Vorjahres (CHF 2,8 Mrd.) belassen wollte (19 zu 21 Stimmen), abgelehnt. Grössere
Anpassungen am bundesrätlichen Vorschlag nahm der Nationalrat vor. Gleich zu Beginn
der Verhandlungen nahm die grosse Kammer mit 103 zu 84 Stimmen den Antrag einer
von SVP, FDP und GLP unterstützen Minderheit Vitali (fdp, LU) an, die die Sach- und
Betriebsausgaben des Bundes um CHF 125 Mio. kürzen und damit auf das Niveau des
Jahres 2014 zurückschrauben wollte. Die von einer Minderheit Schibli (svp, ZH)
geforderten Querschnittskürzungen bei den Bundesausgaben (CHF 3,1 Mrd.) und beim
Personalaufwand (CHF 162 Mio.) gingen dem Nationalrat dann aber zu weit und wurden
deutlich abgelehnt. Hingegen hiess die grosse Kammer mit 92 zu 91 Stimmen eine von
einer Minderheit Pieren (svp, BE) geforderte Reduktion der Mittel für Massnahmen im
Bereich der Geschlechtergleichstellung um CHF 2 Mio. gut. Der Landwirtschaft sprach
der Nationalrat für 2016 indes mehr Mittel zu, als vom Bunderat vorgesehen gewesen
war. Bei den Direktzahlungen an die Bauern und beim Schoggigesetz folgte die grosse
Kammer mit 125 zu 56 Stimmen bzw. 117 zu 72 Stimmen den Mehrheitsanträgen ihrer
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Finanzkommission (FK-NR) und sprach sich dafür aus, die Beiträge im Vergleich zu 2015
nicht zu kürzen. In der zweiten Lesung hielt der Ständerat in sämtlichen Punkten am
Vorschlag des Bundesrates fest, wobei bei den landwirtschaftlichen Differenzen
wiederum nur wenige Stimmen den Ausschlag gaben. Der Nationalrat schwenkte
seinerseits in der zweiten Lesung bei einer Differenz auf die Linie des Ständerates um.
Mit 112 zu 77 Stimmen sprach er sich gegen die Budgetkürzung bei den Massnahmen zur
Gleichstellung aus. Die gesamte SVP und ein Drittel der FDP-Liberalen-Fraktion hatten
für die Kürzung gestimmt. Von den verbleibenden Differenzen konnte in der dritten und
letzten Beratungsrunde dann nur noch eine bereinigt werden. Die kleiner Kammer
folgte mit 23 zu 21 Stimmen einer Minderheit Hösli (svp, GL) und stimmte damit dem
Vorschlag des Nationalrats zu, die Landwirtschaft nach 2015 auch 2016 mit
Direktzahlungen in der Höhe von CHF 2,8 Mrd. zu unterstützen. Damit musste der
Voranschlag wie bereits im Vorjahr vor die Einigungskonferenz. 40

Da auch nach drei Verhandlungsrunden nicht alle Budgetdifferenzen zwischen den
Räten bereinigt werden konnten, musste am 16. Dezember 2015 eine
Einigungskonferenz zum Voranschlag 2016 tagen. Diese empfahl den Räten, bei den
Ausfuhrbeiträgen für landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte ("Schoggigesetz") und
den Investitionskrediten für die Landwirtschaft dem Nationalrat zu folgen und diese
damit im Vergleich zum Budgetvorschlag des Bundesrates um CHF 26,7 Mio. bzw. CHF 5
Mio. zu erhöhen. Hingegen empfahl sie bei der Frage, ob bei den Sach- und
Betriebsausgaben des Bundes wie vom Nationalrat gefordert zusätzliche
Querschnittkürzungen in der Höhe von CHF 125 Mio. vorgenommen werden sollten, und
beim Thema der Forschungsförderung, die die grosse Kammer um CHF 5 Mio. kürzen
wollte, dem Ständerat zu folgen und auf Kürzungen zu verzichten. Der Ständerat folgte
den Empfehlungen und hiess den Vorschlag der Einigungskonferenz mit 37 zu 6
Stimmen gut. Der Nationalrat stimmte mit 92 zu 70 Stimmen für den Antrag. Eine
Minderheit Aeschi (svp, ZG), die sich mit der Einigungskonferenz nicht einverstanden
zeigte und das Budget platzen lassen wollte, war auch deshalb unterlegen, weil sich
nicht weniger als 33 Ratsmitglieder (23 SVP, 8 FDP und 2 CVP) ihrer Stimme enthalten
hatten. Damit gehörten die Bauern wie bereits im Vorjahr zu den grossen Gewinnern
der Budgetberatungen, aus denen schliesslich ein Voranschlag 2016 resultierte, der
rund CHF 94 Mio. über dem bundesrätlichen Vorschlag lag. Das Budget sah somit ein
Defizit von CHF 496 Mio. vor. Die Vorgaben der Schuldenbremse wurden mit einem
strukturellen Überschuss von CHF 104 Mio. eingehalten. 41
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In der Sommersession 2016 befassten sich die Räte mit dem Nachtrag I zum
Voranschlag 2016, der 22 Nachtragskredite im Umfang von insgesamt CHF 397 Mio.
umfasste. Davon entfielen CHF 353 Mio. auf den Asylbereich. Im Budget war man von
rund 26'000 neuen Asylgesuchen ausgegangen, tatsächlich waren dann aber fast
39'500 Gesuche gestellt worden. Bereits im Dezember 2015 hatten aufgrund des
anhaltenden Migrationsdrucks aus Syrien, Afghanistan und Teilen Afrikas im Asylbereich
über CHF 200 Mio. in Form von Nachtragskrediten gesprochen werden müssen. Daran
störte sich im Nationalrat die SVP-Fraktion. Nationalrat Keller (svp, NW) sprach von
einer "gross angelegten illegalen Zuwanderung", die man nicht unterstützen dürfe. Die
SVP votierte in der grossen Kammer dann auch geschlossen gegen den Nachtrag I und
sorgte für die einzigen Gegenstimmen (125 zu 64 Stimmen; Ständerat einstimmig). Die
weiteren Kredite des Nachtragpakets, unter anderem die Verstärkung von Massnahmen
im Bereich der Kommission für Technologie und Innovation (KTI) (CHF 15,8 Mio.), die
Weiterentwicklung des nationalen Sicherheitsfunksystems Polycom (CHF 13,8 Mio.) und
Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (CHF 6,3 Mio.), waren allesamt
unbestritten gewesen. Damit resultierten Mehrausgaben von 0,6% der budgetierten
Gesamtausgaben (Durchschnitt 2009-15: 0,2%). 42
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Der Bericht des Bundesrates zum Voranschlag 2017 vom 24. August 2016 sah Ausgaben
in der Höhe von knapp CHF 70 Mrd. bei einem ordentlichen Finanzierungsdefizit von ca.
CHF 200 Mio. vor. Trotz der voraussichtlich günstigen Entwicklung der Einnahmen
schien ein Defizit aufgrund der steigenden Ausgaben im Migrationsbereich und bei den
stark gebundenen Ausgaben zu Vorlagen, welche kürzlich vom Parlament verabschiedet
worden waren respektive verabschiedet werden sollen – dazu gehören insbesondere
der Zahlungsrahmen der Armee 2017-2020, die Reform der Altersvorsorge 2020, der
Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds (NAF) und die
Unternehmenssteuerreform III –, kaum zu vermeiden. Der Bundesrat beantragte zudem,
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einen Teil der Asylkosten in der Höhe von CHF 400 Mio. als ausserordentliche Ausgaben
zu verbuchen und so von der Schuldenbremse auszunehmen. Diese Möglichkeit sehen
die Bundesverfassung (BV) und das Finanzhaushaltsgesetz (FHG) bei
„aussergewöhnlichen und vom Bund nicht steuerbaren Entwicklungen“ (Art. 15 Abs. 1
Bst. a FHG) vor, welche der Bundesrat hier als gegeben erachtete. Durch diese
Massnahme schloss der vom Bundesrat eingebrachte Voranschlag 2017 mit einem
strukturellen, also konjunkturell bereinigten Überschuss von CHF 125 Mio. und erfüllte
damit die Vorgaben der Schuldenbremse. 43

In der Wintersession 2016 beriet der Nationalrat den Voranschlag 2017 als Erstrat.
Dabei setzte er den Rotstift vor allem im Eigenbereich an. So beschloss er unter
anderem Kürzungen beim Bundespersonal, bei externen Beratern und Dienstleistungen
sowie bei der Informatik, sprach aber mehr Geld für die Landwirtschaft und die Bildung
als es der Bundesrat vorgesehen hatte. Die Hauptdiskussion im Nationalrat drehte sich
aber um die vom Bundesrat vorgesehene ausserordentliche Budgetierung von
Asylausgaben in der Höhe von CHF 400 Mio. und die grundlegende Frage, ob ein
solches Vorgehen eine Aufweichung der Schuldenbremse darstelle. Während die
Mehrheit der FK-NR die Kriterien der Ausserordentlichkeit bei der Schuldenbremse,
insbesondere die Einmaligkeit und Unvorhersehbarkeit, als nicht gegeben erachtete,
wies Philipp Hadorn (sp, SO) im Namen der Kommissionsminderheit darauf hin, dass bei
der Erarbeitung dieser Ausnahmeklausel das Asylwesen explizit als Anwendungsfall
erwähnt worden war. Die Finanzkommission des Nationalrats beantragte diesbezüglich,
die Asylausgaben aufgrund der neusten Schätzungen des SEM mithilfe von dessen
ursprünglicher Schätzmethode zu kalkulieren und nicht – wie es der Bundesrat getan
hatte – aufgrund der vom SEM neu entwickelten Schätzmethode vom Mai 2016. Dadurch
konnte die Schätzung der Anzahl Asylgesuche von 45‘000, mit denen der Bundesrat im
Sommer 2016 gerechnet hatte, auf etwa 30‘000 Asylgesuche reduziert werden. In
Übereinstimmung mit diesen neuen Zahlen reduzierte die Finanzkommission die
Betriebsausgaben bei den Empfangs- und Verfahrenszentren und die Ausgaben bei der
Sozialhilfe für Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge um etwa CHF
340 Mio. Zusammen mit einer Kreditsperre im Umfang von 60 Mio., die auf alle
Departemente verteilt werden sollte, würde dies einen Verzicht auf ausserordentliche
Asylausgaben erlauben. Dieser Konzeptentscheid war in der Kommission mit 13 zu 12
Stimmen knapp angenommen worden, noch knapper fiel die Entscheidung im
Nationalrat aus: Dieser stimmte dem Kommissionsvorschlag nur dank dem
Stichentscheid von Ratspräsident Stahl (svp, ZH) mit 97 zu 96 Stimmen zu. Bundesrat
Maurer kritisierte das Vorgehen, bei Bedarf plötzlich die Diskussionsgrundlage zu
ändern und nicht wie üblich und bei allen anderen Budgetpositionen die Zahlen von
Juni 2016 zu verwenden. Diese Praxis, „wenn es unangenehm wird, noch gewisse
Änderungen [vorzunehmen]“, gefährde die Schuldenbremse stärker als die
Ausserordentlichkeit gewisser Ausgaben. 

Bei der Gesamtabstimmung sprachen sich die Fraktionen der SP und der Grünen
mehrheitlich gegen den Voranschlag aus, weil ihnen die Sparanstrengungen deutlich zu
weit gingen. Gleichzeitig beschloss aber auch die SVP-Fraktion, den Voranschlag
abzulehnen und begründete dieses Vorgehen damit, dass in Zeiten ohne Rezession ein
ausgeglichenes Budget angestrebt werden sollte. Damit lehnte der Nationalrat den
Voranschlag 2017 mit 77 zu 113 Stimmen bei 3 Enthaltungen ab. Der Ständerat wird somit
bei seiner Beratung am 5. Dezember 2016 nur den Bericht des Bundesrates, nicht aber
die Beschlüsse des Nationalrates diskutieren. Anschliessend wird sich der Nationalrat
noch einmal mit dem Voranschlag beschäftigen müssen, wobei er theoretisch mit der
Diskussion nochmals von vorne beginnen müsste. Zum ersten Mal stellte sich beim Bund
damit auch die Frage, was wäre, wenn die Räte bis zum 1. Januar 2017 kein Budget
verabschieden könnten. Denn obwohl die meisten Kantone solche Regelungen kennen,
sieht der Bund für diesen Fall keinen rechtlich vorgeschriebenen Ablauf vor. Gemäss
Philipp Rohr, dem Sprecher der Finanzverwaltung, dürfte der Bund dann theoretisch
keine Zahlungen mehr tätigen. Um dies zu verhindern, müsste das Parlament eine Art
Notbudget beschliessen, bevor in der Frühlingssession ein neuer ordentlicher
Voranschlag erarbeitet werden könnte. Olivier Feller (fdp, VD) reichte in der Folge eine
Motion ein, welche diese rechtliche Lücke schliessen soll. 44
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In der Wintersession 2016 behandelten die Räte den Nachtrag II zum Voranschlag
2016. Dieser enthielt 13 Nachtragskredite im Umfang von CHF 131.5 Mio., allesamt in
Form von finanzierungswirksamen Aufwandkrediten. Wie bereits beim Nachtrag I zum
Voranschlag 2016 im Sommer 2016 sowie beim Nachtrag II zum Voranschlag 2015 entfiel
der grösste Teil dieser Aufwendungen auf den Asylbereich (CHF 98.8 Mio.). Bereits im
Sommer 2016 war angekündigt worden, dass womöglich ein zweiter Kredit nötig werden
würde, da die geschätzte Zahl von Asylgesuchen bis Ende 2016 von anfangs 24'000
(Voranschlag 2016) auf 35'000 Gesuche korrigiert werden musste. Insgesamt bewilligte
das Parlament 2016 damit nachträglich CHF 366 Mio. für den Asylbereich. Die übrigen
nachträglich beantragten knapp CHF 33 Mio. wurden insbesondere für Betriebsbeiträge
an die Fachhochschulen (CHF 15 Mio.), für internationale Organisationen (CHF 6.7 Mio.)
sowie IV-Ergänzungsleistungen (CHF 5 Mio.) benötigt. Zudem beinhaltete der Nachtrag
II einen der Schuldenbremse nicht unterstellten Verpflichtungskredit von CHF 12 Mio.
für Planungs- und Vorbereitungsarbeiten für den Erweiterungsneubau des Genfer
Sitzes der Internationalen Fernmeldeunion. Im Jahr 2016 wurden somit insgesamt 528,3
Millionen Franken per Nachtrag bewilligt, was zu einer Erhöhung der Ausgaben des
Bundes um 0,7 Prozent geführt hat. Im Vergleich zu den Nachtragskrediten der letzten
sieben Jahre liegt dieser Wert deutlich über dem Durchschnitt (durchschnittl.
Nachträge 2009-2015: CHF 431 Mio. resp. 0.5%). Dennoch beträgt der verbleibende
strukturelle Überschuss gemäss Juni-Hochrechnung des EFD CHF 2.4 Mrd. – folglich
erfüllt das Budget 2016 die Vorgaben der Schuldenbremse. Nachdem die nachträglichen
Mehrausgaben für den Asylbereich in der Sommersession 2016 im Nationalrat noch zu
einer geschlossenen Ablehnung des Nachtrags I durch die SVP-Fraktion geführt hatten,
war der Nachtrag II zum Voranschlag 2016 im Parlament kaum umstritten. Die
Finanzkommissionen des National- und Ständerats (FK-NR und FK-SR) stimmten dem
bundesrätlichen Entwurf einstimmig zu, der Nationalrat nahm ihn mit 172 zu 19 Stimmen
und einer Enthaltung an und auch der Ständerat sprach sich mit 41 zu 1 Stimme und
einer Enthaltung für den Nachtrag II zum Voranschlag 2016 aus. 45
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Nachdem der Nationalrat den Voranschlag 2017 in der ersten Runde abgelehnt hatte,
stand vier Tage später dessen Behandlung durch den Ständerat an. Der Antrag seiner
Finanzkommission beinhaltete ein strukturelles Defizit von CHF 13,4 Mio., das es im
Laufe der Behandlung zu beseitigen galt. Stattdessen zeigte sich der Ständerat aber
mehrheitlich grosszügig: Zum einen erklärte er sich einverstanden, die vom Bundesrat
vorgeschlagenen CHF 400 Mio. für den Asylbereich ausserordentlich zu verbuchen und
somit von der Schuldenbremse auszunehmen. Zum anderen erhöhte er das Budget
gegenüber dem Bericht des Bundesrates vor allem im Bildungsbereich und in der
Landwirtschaft. So wollte der Bundesrat zum Beispiel die Direktzahlungen an die
Bauern um knapp CHF 62 Mio. kürzen, der Ständerat entschied sich aber mit 21 zu 20
Stimmen knapp dagegen. Dies obwohl Christian Levrat (sp, FR) darauf hingewiesen
hatte, dass der Ständerat im Differenzbereinigungsverfahren auf ein Druckmittel
angewiesen sei, um dem Nationalrat einen Kompromiss bei dessen geplanten
Kürzungen im Asylbereich und in der Verwaltung abringen zu können. Dadurch dass sich
bei einer Einigungskonferenz zum Budget bei Uneinigkeit zwischen den Räten jeweils
der tiefere Betrag durchsetzt, blieben dem Ständerat mit diesem Entscheid lediglich
die Ausfuhrbeiträge für landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte als Druckmittel.
Überall sonst hatte der Nationalrat in der ersten Behandlung des Voranschlags tiefere
Beträge budgetiert als nun der Ständerat. Insgesamt beinhaltete der Voranschlag nach
der Behandlung durch den Ständerat ein strukturelles Finanzierungsdefizit von CHF 13,7
Mio., wodurch er die Vorgaben der Schuldenbremse verletzte. Dennoch nahm ihn die
grosse Kammer mit 39 zu 4 Stimmen an, wohlwissend, dass diese Differenz in späteren
Runden noch korrigiert werden würde. 46
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Am 7. Dezember begann der Nationalrat bei der Debatte des Voranschlags 2017 noch
einmal von vorne. Bereits der Antrag der FK-NR hatte jedoch deutlich gemacht, dass
sich die inhaltlichen Positionen seit der letzten Beratung nicht verändert hatten.
Entsprechend sah der Voranschlag 2017 am Ende der Behandlung wieder genau gleich
aus wie noch eine Woche zuvor, lediglich das Resultat der Gesamtabstimmung hatte
sich verändert: Die SP-Fraktion lehnte das Budget zwar noch immer geschlossen ab, die
SVP-Fraktion enthielt sich jedoch grösstenteils der Stimme, so dass der Voranschlag mit
82 zu 52 Stimmen bei 65 Enthaltungen angenommen wurde. Dabei schuf der
Nationalrat zahlreiche Differenzen zum Ständerat. 

Im Differenzbereinigungsverfahren schloss sich der Ständerat bezüglich der
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Finanzierung der Asylkosten dem Nationalrat an. Folglich entschied man sich, im
Voranschlag 2017 die tiefere Schätzung der Anzahl Asylanträge zu verwenden, wodurch
bei den Betriebsausgaben der Empfangs- und Verfahrenszentren sowie bei den
Sozialhilfekosten für Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge insgesamt
CHF 344 Mio. gespart werden konnten. Zudem wurde eine Kreditsperre von CHF 60
Mio., verteilt auf alle Departemente, beschlossen, was einen Verzicht auf eine
Ausserordentlichkeit der Asylausgaben erlaubte. Auch bezüglich des sogenannten
Schoggi-Gesetzes, das durch Ausfuhrbeiträge einen Preisausgleich zwischen
Rohstoffen aus der Schweiz und dem Ausland vorsieht, schloss sich der Ständerat dem
Vorschlag des Nationalrats an und erhöhte die Exportsubventionen in der
Landwirtschaft um CHF 26,7 Mio. 

Nachdem die sechs noch bestehenden Differenzen im Rahmen des
Differenzbereinigungsverfahrens nicht geklärt werden konnten, wurde eine
Einigungskonferenz einberufen. Diese folgte in den vier kleinen Differenzen dem
Nationalrat und suchte in den zwei grossen Differenzen Kompromissvorschläge
zwischen den beiden Kammern. Im Nationalrat votierten jedoch unter anderem die
SVP-, FDP- und BDP-Fraktionen gegen den Kompromissvorschlag der
Einigungskonferenz, so dass dieser mit 105 zu 84 Stimmen bei 5 Enthaltungen abgelehnt
wurde. Folglich werden jeweils die tieferen Beträge aus den Beratungen definitiv
übernommen. Beim Bundespersonal (CH 50 Mio.), bei externen Beratungen (CHF 60,3
Mio.) und der Informatik (CHF 17,5 Mio.) werden somit Querschnittskürzungen von
insgesamt CHF 128 Mio. vorgenommen, wie es der Nationalrat gewünscht hatte.
Entgegen dessen Präferenzen wird hingegen die Qualitäts- und Absatzförderung der
Landwirtschaft nicht um CHF 2.5 Mio. erhöht. Damit weist der definitive Voranschlag
2017 ein Finanzierungsdefizit von CHF 250 Mio. auf, hält jedoch die Vorgaben der
Schuldenbremse mit einem strukturellen Überschuss von CHF 92 Mio. ein. 47

In der Sommersession 2017 behandelte der Ständerat den Nachtrag I zum Voranschlag
2017, der neun Nachtragskredite im Wert von insgesamt CHF 37 Mio. umfasste, sowie
den Nachtrag Ia zum Voranschlag 2017, der einen Nachtragskredit in der Höhe von CHF
215 Mio. beinhaltete. Der Nachtrag I enthielt einen zusätzlichen Kredit für die
Bundesanwaltschaft, die gemäss Philipp Müller (fdp, AG) bereits grosse Anstrengungen
zur Stabilisierung ihrer Lohnentwicklung unternommen hatte, durch die im Voranschlag
2017 beschlossenen Querschnittskürzungen nun aber Probleme bekam, die Löhne zu
zahlen (CHF 700'000). Weitere Kredite wurden durch die Beitragspflicht und den
Anstieg der Betragssätze an die Organisation des Vertrages über das umfassende Verbot
von Nuklearversuchen (CHF 40'000), an die Internationale Organisation für Migration
(CHF 97'673) sowie an das Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen (CHF 2.5
Mio.) nötig. Zudem beantragte das VBS einen Nachtragskredit für 30 befristete
Vollzeitäquivalentstellen beim Generalsekretariat, deren Finanzierung zur Zeit des
Voranschlags 2017 noch nicht geklärt war (CHF 4.9 Mio.). Als eher ungewöhnlich
bezeichnete Bundesrat Maurer schliesslich die beantragten CHF 18 Mio. für das Projekt
FISCAL-IT. Für das Nachfolgeprojekt von INSIEME waren zunächst CHF 85.2 Mio.
bewilligt worden, um 29 Teilprojekte zu den verschiedenen Steuerarten
(Verrechnungssteuer, Mehrwertsteuer, direkte Bundessteuer usw.) umzusetzen.
Gemäss Finanzminister Maurer sind bereits ein Grossteil dieser Teilprojekte in Betrieb,
es seien jedoch einige Teilprojekte hinzugekommen und es habe teilweise
Verzögerungen gegeben, weswegen nun dieser Nachtragskredit nötig wurde. Die FK-SR
beantragte die Annahme aller Nachtragskredite und der Ständerat stimmte ihr
einstimmig mit 40 Stimmen (bei einer Enthaltung) zu. 
Deutlich mehr Beachtung fand sowohl in den Medien als auch im Ständerat der
Nachtrag Ia zum Voranschlag 2017. Der Bundesrat beantragte CHF 215 Mio. für einen
fälligen Bürgschaftskredit des Bundes für die Schweizer Hochseeflotte. Die Bundesräte
Maurer und Schneider-Ammann erklärten den Ständerätinnen und Ständeräten
ausführlich, dass zwei Reedereien, denen der Bund durch Bürgschaften bei der
Finanzierung ihrer Flotte half, kurz vor dem Bankrott gestanden hätten. Die
Bürgschaften war der Bund eingegangen, damit die Schiffe im Gegenzug die Schweiz im
Krisenfall mit wichtigen Gütern und Ressourcen versorgen würden. Um den Bankrott
der Reedereien zu verhindern, mussten dreizehn Schiffe zu relativ tiefen Preisen
verkauft werden, wodurch dem Bund als Bürge nun Kosten entstünden. Entsprechend
hätten weder Bundesrat noch Parlament wirklich eine Wahl, die Bürgschaft sei zu
zahlen; das Parlament könne entsprechend entweder dem Nachtragskredit zustimmen
oder Ende Jahr eine Kreditüberschreitung zur Kenntnis nehmen. Der Nachtragskredit
erlaube es aber, Zinsen gegenüber den Banken in der Höhe von monatlich CHF 1 bis 2
Mio. zu sparen. Dieses Argument überzeugte den Ständerat, stillschweigend nahm er
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den Nachtragskredit Ia an. 48

Deutlich umstrittener als im Ständerat waren die Nachträge I und Ia zum Voranschlag
2017 im Nationalrat. So hiess der Nationalrat den Nachtrag Ia über die Bürgschaft für
die Hochseeflotte lediglich mit 104 zu 69 Stimmen bei 14 Enthaltungen gut. Der
Grossteil der Gegenstimmen stammte von der SVP-Fraktion, während die SP-Fraktion
ihren Unmut vor allem durch Enthaltungen kund tat. Vom Ständerat abweichende Voten
gab es bei verschiedenen weiteren Nachtragskrediten. So entschied sich der
Nationalrat in Übereinstimmung mit der FK-NR gegen zusätzliche Gelder für die
Bundesanwaltschaft. Einerseits kritisierte die FK-NR, dass der Nachtragskredit für die
Bundesanwaltschaft den Entscheid des Parlaments beim Voranschlag 2017 rückgängig
machen würde, andererseits wollte Nationalrat Pezzatti (fdp, ZG) ein Präjudiz
verhindern. Trotz dem eindringlichen Aufruf von Hanspeter Uster als Vertreter der
Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA), auf die Kürzungen zu
verzichten, um geplante IT-Investitionen nicht zu verhindern und der grossen
Reduktion der Personalkosten bei der Bundesanwaltschaft um 4.5 Prozent pro Stelle
Rechnung zu tragen, sprach sich der Nationalrat mit 111 zu 73 Stimmen (1 Enthaltung)
gegen den entsprechenden Nachtragskredit aus. Beim FISCAL-IT-Projekt kritisierte die
Mehrheit der FK-NR, dass noch unklar sei, welcher Teil des Nachtragskredits dem
Technologiefortschritt und welcher den zu optimistischen Einschätzungen der Kosten
geschuldet sei und welche Auswirkungen die Ablehnung des Nachtragskredits auf das
Projekt haben würde. Franz Grüter (svp, LU) betonte mit Verweis auf einen KPMG-
Untersuchungsbericht vor allem die Sorge vor ausufernden Kosten: Der Bericht
skizzierte drei Szenarien, die für das Projekt zwischen CHF 43.7 Mio. und 75 Mio.
Restkosten vorsehen. Aufgrund zahlreicher offener Fragen bevorzuge seine Fraktion
daher eine Behandlung des Kreditantrags im Rahmen des Voranschlags 2018, wenn
mehr Informationen vorhanden sein werden. Alois Gmür (cvp, SZ) hingegen betonte,
dass selbst die kritische Mehrheit der FK-NR den zusätzlichen Finanzbedarf des
Projektes nicht bestreite. Eine Annahme des Nachtragskredits würde entsprechend
Sicherheit schaffen und zu einer speditiven Fortführung des Projekts beitragen. Die
Mehrheit des Nationalrats – bestehend aus der SVP-, FDP- und Teilen der BDP-Fraktion
– folgte jedoch der Finanzkommission und lehnte den Nachtragskredit des FISCAL-IT-
Projekts mit 96 zu 89 Stimmen (0 Enthaltungen) ab. 49
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Im Differenzbereinigungsverfahren zum Nachtrag I zum Voranschlag 2017 hielten
sowohl National- als auch Ständerat bis zum Schluss an ihren Entschlüssen fest. Für die
zwei verbliebenen Differenzen wurde entsprechend eine Einigungskonferenz
einberufen, die einen Verzicht auf beide Budgetkürzungen beantragte: Mit 15 zu 8
Stimmen sprach sie sich gegen die Kürzungen bei der Bundesanwaltschaft aus,
einstimmig wurden die Kürzungen beim FISCAL-IT-Projekt abgelehnt. Die
Einigungskonferenz folgte somit in beiden Differenzen dem Ständerat, der dem
Vorschlag entsprechend auch mit 41 zu einer Stimme (keine Enthaltung) zustimmte. Im
Nationalrat äusserte Thomas Aeschi (svp, ZG) als Sprecher der Minderheit der
Einigungskonferenz seine Enttäuschung darüber, dass der Ständerat dem Nationalrat
trotz dessen Einlenken beim FISCAL-IT-Projekt bei den Kürzungen bei der
Bundesanwaltschaft nicht entgegengekommen ist. Margaret Kiener Nellen (sp, BE)
betonte hingegen noch einmal die Wichtigkeit der Bundesanwaltschaft im
internationalen Kontext und in der Terrorismusbekämpfung und bat entsprechend um
Annahme des Vorschlags. Dennoch blieb der Nationalrat bei seiner ursprünglichen
Position und lehnte den Antrag der Einigungskonferenz mit 100 zu 90 Stimmen (keine
Enthaltungen) ab. Da bei Budgetfragen bei Uneinigkeit jeweils der tiefere Betrag zur
Anwendung kommt, setzte sich somit der Nationalrat durch. 50
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Der Nachtrag II zum Voranschlag 2017 beinhaltete neun Nachtragskredite in der Höhe
von insgesamt CHF 107 Mio. Mehr als die Hälfte davon (CHF 60 Mio.) beantragte das
Eidgenössische Personalamt zur Abfederung der Senkung des technischen Zinssatzes
bei der Pensionskasse des Bundes, der Publica. Der Bundesrat wollte die für die
Versicherten dadurch entstehenden Leistungseinbussen von 10 Prozent durch eine
einmalige Einlage von CHF 160 Mio. auf die Altersguthaben und durch eine Erhöhung
der Sparbeiträge auf maximal 5 Prozent reduzieren. Dies sollte mittels dreier Tranchen
in den Jahren 2017 (70 Mio.), 2018 (70 Mio.) und 2019 (26 Mio.) geschehen, wovon CHF 10
Mio. der ersten Tranche mit den Sammelkrediten des EPA kompensiert würden. Im
Gegenzug würden die Mitarbeitenden der Bundesverwaltung in Übereinstimmung mit
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der Motion Dittli (fdp, UR) 2018 auf einen Teuerungsausgleich verzichten. 
Weitere CHF 32 Mio. beantragte der Bundesrat nachträglich für Zahlungen bezüglich
der Erweiterung der EU, wobei dieser Kredit grösstenteils Rückerstattungen an die
Partnerstaaten für deren Projektausgaben beinhaltete. Dieser Nachtrag war nötig
geworden, weil provisorische Auszahlungspläne oft nicht eingehalten werden konnten,
sei es aufgrund von Projektverzögerungen durch komplexe Beschaffungsverfahren und
Einsprüche, aufgrund der Frankenaufwertung oder weil für das Jahr 2016 geplante
Auszahlungen aufgrund von Verzögerungen erst im Jahr 2017 getätigt werden konnten.  
Die restlichen knapp CHF 15 Mio. verteilten sich auf sieben weitere Projekte. Der Kredit
zur Zahlung von Vergütungszinsen in der Höhe von CHF 6.2 Mio. war mit der
Autorisierung der FinDel bereits als Vorschuss ausbezahlt worden. Die
Vergütungszinsen werden aufgrund des NFB in einem eigenen Kredit verbucht, jedoch
war im Voranschlag 2017 aufgrund eines Bundesgerichtsentscheids zur Umsatzabgabe
und eines Rechtsfalls bei der Mehrwertsteuer zu wenig Geld budgetiert worden. Da
aber die Vergütungszinsen jeweils innert 30 Tagen fällig werden, war ein Vorschuss
nötig geworden. 

In der Wintersession 2017 behandelte zuerst der Ständerat das Geschäft gemeinsam mit
dem Voranschlag 2018. Umstritten waren lediglich die flankierenden Massnahmen zur
Senkung des technischen Zinssatzes bei der Publica. Eine Minderheit Hegglin (cvp, ZG),
unterstützt von Werner Hösli (svp, GL), beantragte, diesen Nachtragskredit abzulehnen.
Beide Ständeräte betonten, dass es für sie – und offensichtlich auch für die
Bundesverwaltung, die ihnen keine entsprechenden Unterlagen in nützlicher Frist
liefern konnte – schwierig sei, „den Beschluss und seine Folgen im Vergleich zu
Leistungen anderer Körperschaften ein[zu]schätzen“. Bisher seien aber die
Vorsorgewerke des Bundes grosszügig gewesen, vermutlich auch deutlich grosszügiger
als diejenigen der Steuerzahler. Zudem würden diese Einlagen nicht zur Stabilisierung
der Kasse beitragen, so dass bei einer paritätischen Ausfinanzierung einer allfälligen
zukünftigen Unterdeckung der Bund wiederum werde zahlen müssen. Aus einem
anderen Gesichtspunkt kritisierte Christian Levrat (sp, FR) den Vorschlag: Dadurch dass
die Rekapitalisierung auf Kosten des Teuerungsausgleichs – der 2018 etwa CHF 33 Mio.
ausmache – zustande komme, sei der hier bezahlte Betrag in fünf Jahren bereits wieder
hereingeholt. Somit würde die Senkung des technischen Zinssatzes in den kommenden
Jahren ausschliesslich von den Arbeitnehmenden bezahlt. Dies sei ein schlechter Deal
für die Bundesangestellten. Zudem lägen die Leistungen der Publica höchstens im
Mittelfeld, vor allem verglichen mit Pensionskassenleistungen von Grossunternehmen.
Finanzminister Maurer betonte, dass dieses Paket eine Kompromisslösung mit den
Personalverbänden darstelle und der Bund bei Lohnerhöhungen im Vergleich zur
Privatwirtschaft eher hinterherhinke. Auch der Bund sei aber darauf angewiesen, die
besten Mitarbeitenden anheuern zu können. Zudem hätten die Bundesangestellten seit
dem Jahr 2000 deutlich mehr an den Primatwechsel bezahlt als der Bund. Wie bereits
die FK-SR entschied sich auch der Ständerat, dem Bundesrat in diesem Anliegen zu
folgen. Mit 24 zu 19 Stimmen (2 Enthaltungen) nahm er den Nachtragskredit an. 51

Der Bericht des Bundesrates zum Voranschlag 2018 stellte Einnahmen von CHF 71.3
Mia. Ausgaben von 71.2 Mia. gegenüber und erfüllte somit durch ein positives
Finanzsaldo von CHF 103 Mio. die Vorgaben der Schuldenbremse. Die im Vergleich zu
den letzten Jahren deutlich höheren Einnahmen und Ausgaben sind auf zwei
haushaltsneutrale Sonderfaktoren zurückzuführen: die Integration des
Netzzuschlagsfonds von CHF 1.1 Mia. in den Bundeshaushalt sowie die Umwandlung des
Darlehens der Sifem AG über CHF 374 Mio. in Aktienkapital. Im Gegenzug sind auch die
im letztjährigen Stabilisierungsprogramm beschlossenen Sparmassnahmen von rund
einer Milliarde Franken enthalten. Zudem hatte der Bundesrat verglichen mit dem
Voranschlag 2017 Kürzungen bei den ungebundenen Bereichen der
Entwicklungszusammenarbeit, der Landwirtschaft und der Bildung vorgenommen. 
Unklar war, wie die durch die Ablehnung der Reform der Altersvorsorge 2020 frei
gewordenen Mittel von CHF 442 Mio. verwendet werden sollen. Der Bundesrat schlug in
einer Nachmeldung vor, den gesetzlich zulässigen Höchstbetrag von CHF 295 Mio. in
den Bahninfrastrukturfonds (BIF) einzubezahlen und den Rest für den Schuldenabbau
zu verwenden. Dadurch gewänne man gemäss Finanzminister Maurer mehr Flexibilität
für die Zukunft, ohne dass man jetzt aufgrund der Schuldenbremse andernorts stärker
sparen müsse. Die FK-NR beantragte hingegen in einer Kommissionsinitiative (Pa.Iv.
17.496), diese Mittel 2018 einmalig dem AHV-Fonds zukommen zu lassen. Da dies
zwingend einer Gesetzesänderung bedürfte, die Summe mit lediglich einem Prozent der
Jahresausgabe der AHV deren Probleme nicht lösen könne und sich das Parlament erst
kürzlich mit der Problematik von gebundenen Ausgaben beschäftigt hatte, lehnte die
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FK-SR diesen Vorschlag jedoch ab. 

In der Ständeratsdebatte erklärte Kommissionspräsidentin Anita Fetz (sp, BS), dass sich
die FK-SR bei ihren Änderungsanträgen gegenüber dem Bundesratsvorschlag auf einige
Schwerpunkte beschränkt habe. Vor allem im Bereich Bildung, Forschung und
Innovation wolle sie weniger sparen als der Bundesrat, wodurch der Aufwand insgesamt
um CHF 70 Mio. und die Einnahmen um CHF 150'000 steigen würden. In der Folge
meldeten sich verschiedene Redner zu Wort, um auf in ihren Augen in der
Budgetdebatte benachteiligte respektive übervorteilte Bereiche – allen voran die
Landwirtschaft und die Armee respektive die Bildung und die Beziehungen zur EU –
hinzuweisen. Finanzminister Maurer verdeutlichte, dass der Voranschlag 2018 kein
neues Sparprogramm sei. Vielmehr habe der Bundesrat Umschichtungen
vorgenommen, die durch Ausgaben in anderen Bereichen (CHF 0.8 Mia. für den NAF,
CHF 0.2 Mia. mehr für Asylausgaben, CHF 0.5 Mia. für die AHV) in Kombination mit der
Schuldenbremse nötig geworden seien. In den übrigen Bereichen habe man lediglich
den vom Parlament durch Annahme der Motion Dittli erteilten Auftrag erfüllt und den
Teuerungsausgleich der erwarteten geringeren Teuerung angepasst. In der Folge
unterstützte der Ständerat den Bundesrat in den meisten Punkten. Er stimmte der
Einlage von zwei Dritteln der durch die Ablehnung der Altersvorsorge 2020
freigewordenen 442 Mio. in den BIF zu und akzeptierte auch den bundesrätlichen
Vorschlag, die Senkung des technischen Zinssatzes bei der Publica, der Pensionskasse
des Bundes, abzufedern. So soll eine einmalige Einlage von CHF 160 Mio. gewährt
werden, wovon CHF 60 Mio. im Voranschlag 2018 integriert sind, dafür erhalten die
Mitarbeitenden keinen Teuerungsausgleich auf ihre Löhne. Diese Budgetposition hatte
auch bezüglich des gleichzeitig beratenen Nachtrags II zum Voranschlag 2017 zu grossen
Diskussionen zwischen der rechten und linken Ratshälfte geführt. 

Abweichungen vom bundesrätlichen Vorschlag schuf der Ständerat vor allem im Bereich
Bildung und Forschung, wo er die Sparanstrengungen des Bundesrates reduzierte.
Teilweise gegen seine ideologischen Präferenzen stimmte der Ständerat der vom
Bundesrat vorgeschlagenen Reduktion der Direktzahlungen in der Landwirtschaft zu
und reduzierte zusätzlich den Betrag für landwirtschaftliche Strukturverbesserungen.
Zu diesen zwei Massnahmen hatte Anita Fetz als Präsidentin der FK-SR aufgerufen,
nachdem der Nationalrat in der Einigungskonferenz 2017 dem Ständerat in keinem
Punkt entgegengekommen war: Da bei einer Ablehnung des Vorschlags der
Einigungskonferenz zum Budget jeweils der tiefere der von National- und Ständerat
verabschiedeten Beträge übernommen wird, hatte sich der Nationalrat 2017 in allen
umstrittenen Punkten durchgesetzt. Hatte der Ständerat vor einem Jahr noch auf
solche „Spielereien“ verzichtet, habe er jetzt gemäss Fetz „aus den letztjährigen
Fehlern“ gelernt und sich diese Verhandlungsmasse gegenüber dem Nationalrat
bewahrt. 52

Nachdem der Ständerat seine Debatte des Voranschlags 2018 nach vier Stunden
beendet hatte, machte sich tags darauf der Nationalrat zu einer schliesslich fast
zwölfstündigen Debatte inklusive Nachtsitzung auf, in deren Rahmen er über 80
Minderheitsanträge behandelte. Dies hatte bereits im Vorfeld zu Kommentaren geführt.
Finanzminister Maurer hatte den Parlamentarierinnen und Parlamentariern in Bezug auf
die Budgetdebatte geraten, ihren Schlafsack einzupacken, Ständerat Comte (fdp, NE)
verstand den „Basar“ und die „Quasi-Hysterie“ im Nationalrat als Anzeichen für dessen
fehlenden Willen zur Kompromisssuche. 
Die grosse Kammer hatte zuerst einen Rückweisungsantrag Meyer (sp, ZH) zu
behandeln, gemäss dem der Bundesrat beauftragt werden sollte, den K-Faktor, den
Konjunkturfaktor, den wirtschaftlichen Prognosen anzupassen und nach oben zu
korrigieren, bei den Teuerungskürzungen die bereits im Rahmen des
Stabilisierungsprogramms erfolgte Teuerungskorrektur von 0.7 Prozent in Betracht zu
ziehen sowie auf die Kürzungen im Eigenbereich und bei den gezielten Massnahmen zu
verzichten. Der K-Faktor erlaube es dem Bund, antizyklisch zu handeln, somit sollen in
konjunkturell schlechteren Situationen die Einnahmen auch einmal die Ausgaben
übersteigen dürfen. Unter Berücksichtigung des höheren K-Faktors für das Jahr 2018
sei es somit möglich, auf Kürzungen zu verzichten. Mit 134 zu 52 Stimmen (bei einer
Enthaltung) sprach sich der Nationalrat jedoch gegen den Widerstand der SP- und der
Grünen-Fraktion deutlich gegen eine Rückweisung des Budgets aus. 
Die Detailberatung war anschliessend aufgrund der zahlreichen Minderheitsanträge in
sechs thematische Blöcke gegliedert. Im Allgemeinen lehnte der Nationalrat die
Minderheitsanträge auf (zusätzliche) Kürzungen von der rechten sowie auf eine
Reduktion der beantragten Kürzungen von der linken Ratsseite beinahe durchgehend
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ab und folgte mehrheitlich dem Ständerat. Im ersten Block zu den
Querschnittsmassnahmen wurden nur wenige Differenzen zum Ständerat geschaffen.
Eine davon betraf die Einlage in die Publica respektive die Lohnmassnahmen beim
Bundespersonal, wie sie auch für den Nachtrag II zum Voranschlag 2017 relevant sind.
Diesbezüglich wollte Alois Gmür (cvp, SZ) mittels eines Ordnungsantrags, gemäss dem
zuerst über die Einlage in die Publica und anschliessend über die Lohnmassnahmen
abgestimmt werden sollte, sicherstellen, dass nur einer der beiden Vorschläge
angenommen würde, aber nicht beide. Das Bundespersonal solle entsprechend nicht
leer ausgehen, jedoch auch nicht übervorteilt werden. Nach Annahme des
Ordnungsantrags entschied sich eine aus Mitgliedern der SVP-, FDP- und GLP-
Fraktionen bestehende Mehrheit für den anfänglichen Vorschlag des Bundesrates, der
Lohnmassnahmen in der Höhe von knapp CHF 33 Mio., dafür keine zusätzliche Einlage
in die Publica vorsah, und schuf damit eine gewichtige Differenz zum Ständerat. Eine
weitere Differenz kam durch die Zustimmung einer nationalrätlichen Mehrheit aus
Mitgliedern der SVP-, FDP- und BDP-Fraktionen zur Änderung des Sollwerts bei der
Personalbedarfsplanung zustande: Neu darf diese nicht mehr um maximal 2 Prozent,
sondern nur noch um 1 Prozent von den budgetierten Beträgen abweichen. 
Im zweiten Block wurden die Ausgaben im Rahmen von Beziehungen zum Ausland
behandelt, wo vor allem die Umwandlung der Darlehen an die Sifem, wie sie bereits im
Rahmen des Stabilisierungsprogramms angedacht worden war, sowie die
Kürzungsanträge beim Seco und der Entwicklungshilfe für Gesprächsstoff sorgten.
Differenzen zum Ständerat wurden allerdings keine geschaffen, unter anderem lehnte
der Nationalrat einen Vorschlag seiner FK-NR zur Reduktion des Transferaufwands des
EDA um CHF 100 Mio. ab. Auch bezüglich der Umwandlung des Darlehens der Sifem in
Aktienkapital stimmte der Nationalrat nicht der knappen Mehrheit der FK-NR zu,
welche die Ablehnung der Umwandlung beantragt hatte, sondern einem
Minderheitsantrag Vitali (fdp, LU), der dem Ständerat folgen und das Aktienkapital der
Sifem zusätzlich um CHF 150 Mio. erhöhen wollte. Zuvor waren jedoch erneut Stimmen
laut geworden, welche die Umwandlung der Sifem kritisierten – von linker Seite
aufgrund der Angst, dass dadurch weniger Geld für die klassische Entwicklungshilfe
vorhanden sein könnte, und von rechter Seite, weil der Bund durch eine Umwandlung in
Aktienkapital die Hauptlast des Risikos trage. 
Der dritte Block beinhaltete die soziale Wohlfahrt und damit die im Vorfeld am
stärksten diskutierte Frage, was mit den durch die Ablehnung der Altersvorsorge 2020
freigewordenen CHF 442 Mio. geschehen soll. Eine so genannte unheilige Allianz
zwischen der SVP- und der SP-Fraktion, unterstützt von der Grünen-, der GLP- sowie
von Teilen der CVP-Fraktion, entschied sich dafür, den zwei Minderheitsanträgen
Nordmann (sp, VD) und Aeschi (svp, ZG) zu folgen (130 zu 63 Stimmen, 1 Enthaltung) und
diese Gelder der AHV zukommen zu lassen. Dies würde jedoch eine gesetzliche
Grundlage erfordern, die im Laufe des Jahres 2018 mittels einer parlamentarischen
Initiative geschaffen werden sollte. 
Deutlich mehr – wenn auch finanziell weniger gewichtige – Differenzen zum Erstrat
wurden im vierten, fünften und sechsten Block geschaffen. Bezüglich der
Landwirtschaft stellte sich der Nationalrat wenig überraschend gegen die Kürzungen
des Ständerats bei den Direktzahlungen, bei den landwirtschaftlichen
Strukturverbesserungen sowie bei weiteren kleineren Beträgen in der Landwirtschaft.
Im Bereich Bildung und Forschung folgte die grosse Kammer nicht allen Korrekturen des
Ständerats, der die Sparanstrengungen des Bundesrates vielerorts reduziert hatte,
zeigte sich aber in diesem Bereich mehrheitlich doch grosszügiger als der Bundesrat.
Dafür beschloss er, verschiedene Einrichtungen (Schweizerisches Institut für
Kunstwissenschaft, Schweizerisches Sozialarchiv, Stiftung schweizerischer
Theatersammlung, Vitrocentre de Romont und Swisspeace) von der Liste der
Forschungseinrichtungen mit nationaler Bedeutung zu streichen, ihre Finanzierung in
den Finanzplanjahren laufend zu reduzieren und schliesslich auslaufen zu lassen.
Zudem entschied sich der Nationalrat, entgegen den Beschlüssen des Ständerats, bei
den Globalbudgets der Steuerverwaltung und der Finanzkontrolle mehr und stattdessen
bei der Zollverwaltung weniger zu sparen. Abgelehnt wurde hingegen ein Antrag der
Mehrheit der FK-NR zur Aufhebung des Büros für Konsumentenfragen. 
Insgesamt schuf der Nationalrat somit 30 Differenzen zum Ständerat und entschied
sich, CHF 225 Mio. mehr auszugeben als der Bundesrat und CHF 585 Mio. mehr als die
FK-NR vorgeschlagen hatte. Mit 124 zu 66 Stimmen aus der SVP-Fraktion (bei drei
Enthaltungen) verabschiedete er seinen Voranschlag, der ein Defizit von CHF 122 Mio.,
aber einen strukturellen Überschuss von CHF 21 Mio. beinhaltete. 53
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Auch im Nationalrat drehte sich die Debatte zum Nachtrag II zum Voranschlag 2017
beinahe ausschliesslich um die Abfederung der Senkung des technischen Zinssatzes der
Publica. Im Unterschied zum Ständerat folgte der Nationalrat der Nachmeldung des
Bundesrates für den Voranschlag 2018, welche dieser nach der Ablehnung der
Altersvorsorge 2020 durch das Volk nachträglich eingereicht hatte, nicht. Vielmehr
konnte eine aus den SVP-, FDP- und GLP-Fraktionen bestehende Mehrheit die im
ursprünglichen Entwurf des Bundesrates vorgesehenen Lohnerhöhungen um 0.6
Prozent mit 109 zu 90 Stimmen durchsetzen. Das würde den Bund CHF 32 Mio pro Jahr
kosten. Dadurch wird die Einlage von CHF 70 Mio. im Nachtrag II genauso hinfällig wie
die CHF 70 Mio. und CHF 26 Mio. für den Voranschlag 2018 respektive den Finanzplan
2019-2021. Ansonsten schuf der Nationalrat keine weiteren Differenzen zum Ständerat
und sprach sich in der Gesamtabstimmung deutlich für den Nachtrag II zum
Voranschlag 2017 aus. 

In der ersten Runde des Differenzbereinigungsverfahrens folgte die FK-SR dem
Vorschlag des Nationalrats, die Einlage in die Publica durch die ursprünglich
vorgesehenen Lohnmassnahmen zu ersetzen. In der Ständeratsdebatte kündigte
Finanzminister Maurer jedoch an, dass das Thema Publica damit womöglich noch nicht
vom Tisch sei: Die Probleme der Publica seien mit dieser Entscheidung noch nicht
gelöst. Dennoch nahm der Ständerat diesen Vorschlag des Nationalrats und auch den
Nachtrag II zum Voranschlag 2017 an. Das Parlament bewilligte folglich Nachtragskredite
zum Voranschlag 2017 in der Höhe von CHF 46.9 Mio. 54

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.11.2017
ANJA HEIDELBERGER

In der ersten Sitzung des Differenzbereinigungsverfahrens zum Voranschlag 2018
erledigte der Ständerat kaum Differenzen. Einzig bei der Einlage in die Publica
respektive den Lohnmassnahmen für das Bundespersonal und teilweise bei der
Landwirtschaft schwenkte er auf die Linie des Nationalrates um. Somit verzichtete der
Bund auf die einmalige Einlage in die Publica und erhöhte stattdessen die Löhne des
Bundespersonals um 0.6 Prozent. Im Bereich der Landwirtschaft wurden mehrere
Stimmen aus den SVP-, CVP- und FDP-Fraktionen laut, welche das bisherige Vorgehen
der kleinen Kammer kritisierten. So sei es nicht in Ordnung, dass man mit der
Landwirtschaft – und damit mit den Bauernfamilien – taktische Spiele spiele und sie
„quasi immer so in Geiselhaft“ nehme, betonte zum Beispiel Peter Hegglin (cvp, ZG).
Dem entgegneten Christian Levrat (sp, FR) und Anita Fetz (sp, BS), dass es sich
keinesfalls um Spielchen handle, sondern um eine Gleichbehandlung der zwei Räte.
Man brauche für die nächste Runde des Differenzbereinigungsverfahrens und für die
Einigungskonferenz noch Verhandlungsspielraum, sonst bräuchte der Ständerat
diesbezüglich nicht mehr zu tagen. Dennoch entschied sich die kleine Kammer, dem
Nationalrat bei den landwirtschaftlichen Strukturverbesserungen entgegenzukommen,
und folgte dem bundesrätlichen Vorschlag, der einen Mittelweg zwischen der Position
des Nationalrats und jener des Ständerats in der ersten Runde darstellte. Bei den
Direktzahlungen folgte der Ständerat der Minderheit seiner FK-SR mit 25 zu 17 Stimmen
(0 Enthaltungen) und damit dem Beschluss des Nationalrats. Ansonsten hielt der
Ständerat an seinen Beschlüssen fest. Bei den freigewordenen Geldern der
Altersvorsorge 2020 lehnte er einen Minderheitsantrag Müller Philipp (fdp, AG) ab, der
alles Geld für den Schuldenabbau verwenden wollte. Der nationalrätliche Vorschlag
wurde nicht eingebracht.

Für die erste Sitzung des Differenzbereinigungsverfahrens im Nationalrat beabsichtigte
die FK-NR, zahlreiche Differenzen zu bereinigen, wogegen jedoch wie bereits in der
ersten nationalrätlichen Behandlung des Voranschlags erneut zahlreiche
Minderheitsanträge gestellt wurden. Dennoch pflichtete die grosse Kammer dem Erstrat
in zahlreichen Punkten bei: Der höhere Betrag des Ständerats obsiegte somit bei den
Familienorganisationen und der ausserschulischen Kinder- und Jugendförderung, bei
Swisstopo, den Globalbudgets der Spielbankenkommission, der Steuerverwaltung und
der Finanzkontrolle sowie beim Finanzierungsbeitrag an den ETH-Bereich. Bei der
Unterstützung kultureller Organisationen und beim Globalbudget des SEM setzte sich
der tiefere Betrag des Ständerats durch. Auch bei den vier verbliebenen Differenzen
bezüglich der Landwirtschaft stimmte der Nationalrat der kleinen Kammer zu, wodurch
Letztere, wie Christian Levrat und Anita Fetz befürchtet hatten, ihre Trümpfe für die
übrigen Verhandlungsrunden verlor. Nachdem eingangs dieser Runde im Nationalrat vor
allem darüber diskutiert worden war, ob durch die Verwendung der CHF 442 Mio. für
die AHV der in der Abstimmung vom 24. September 2017 ausgedrückte Volkswille
verletzt würde oder nicht, hielt die grosse Kammer an ihrem Beschluss fest. Damit
schloss der Voranschlag des Nationalrates jedoch mit einem strukturellen Defizit von 31
Millionen Franken, wodurch die Schuldenbremse nicht eingehalten werden könnte. 

BUNDESRATSGESCHÄFT
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Nachdem der Ständerat in seiner nächsten Sitzung des
Differenzbereinigungsverfahrens lediglich bei der Qualitätssicherung Milch, wo er
ursprünglich dafür sorgen wollte, dass die Branche wie alle anderen auch ihre
Qualitätssicherung selber bezahlt, äusserst knapp eingelenkt hatte, lagen dem
Nationalrat in der letzten Sitzung noch zwölf Differenzen vor. Bei der Kulturabgeltung an
die Stadt Bern, dem Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB) sowie
der Finanzierung des Schweizerischen Sozialarchivs und der Schweizerischen
Friedensstiftung swisspeace lenkte der Nationalrat ein. Somit verblieben für die
Einigungskonferenz noch acht Differenzen, wovon vor allem die Frage, was mit den CHF
442 Mio. geschehen solle, finanziell ins Gewicht fiel. 55

Mit acht Differenzen kam der Voranschlag 2018 schliesslich in die Einigungskonferenz.
Hier setzte sich die Version des Nationalrats beim umstrittensten Punkt knapp mit 14 zu
12 Stimmen durch: Die durch die Ablehnung der Altersreform 2020 frei gewordenen
CHF 442 Mio. sollen der AHV zugute kommen, allerdings muss der Betrag auf CHF 370
Mio. reduziert werden, damit die Schuldenbremse eingehalten werden kann. In den
übrigen, finanziell weniger gewichtigen Punkten folgte die Einigungskonferenz dem
Ständerat. 
In der Ständeratsdebatte betonte die Präsidentin der FK-SR, Anita Fetz (sp, BS), dass
sich der Ständerat über die gesamte Budgetdebatte mehrheitlich durchgesetzt habe –
ausser bei den AHV-Millionen. Da sie in der Debatte für alle drei diskutierten Varianten
– Einzahlung in die AHV, in den BIF und Verwendung zum Schuldenabbau – Vor- und
Nachteile gehört habe, bat sie die Ständekammer, „auf der institutionellen Ebene nicht
die gleichen Machtspiele [zu] machen [...] wie unser Schwesterrat“ und entsprechend
den Entscheid der Einigungskonferenz anzunehmen. Dagegen sprach sich eine
Minderheit Müller (fdp, AG) aus. Die CHF 370 Mio. seien „angesichts des effektiven
Finanzbedarfs der AHV [...] eine Placebomassnahme“, und da die gesetzliche Grundlage
dazu innert kürzester Zeit und ohne Vernehmlassung geschaffen werden müsste,
stünde der Voranschlag auf unsicherem Boden. Dieser Minderheit folgte der Ständerat
mit 25 zu 16 Stimmen bei 2 Enthaltungen und lehnte damit den Vorschlag der
Einigungskonferenz ab. 
„Der Ständerat hat das gemacht, was wir letztes Jahr mit dem Voranschlag gemacht
haben. Die Welt dreht sich weiter“, kommentierte Thomas Müller (svp, SG) die
ständerätliche Entscheidung in der abschliessenden Nationalratsdebatte. 
Somit wurde für die noch offenen Positionen der jeweils tiefere Betrag der beiden Räte
aus der dritten Beratungsrunde für den definitiven Voranschlag übernommen. Folglich
flossen die CHF 442 Mio. in den Schuldenabbau, AHV und BIF erhielten keine
zusätzlichen Gelder. Die Sozialhilfe für Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene und
Flüchtlinge wurde um CHF 41 Mio. reduziert und folgte somit bereits nicht mehr der
2016 neu geschaffenen Schätzmethode des SEM. Bei der Zollverwaltung wurden keine
30 neuen Stellen für das Grenzwachtkorps geschaffen, die aufgrund des Stellenplafonds
andernorts hätten kompensiert werden müssen. Der Betrag für die höhere Schulbildung
wurde auf dem bundesrätlichen Vorschlag, der Sollwert bei der Bedarfsplanung auf 2
Prozent belassen und die Gelder der Stiftung Schweizerische Theatersammlung sowie
die Entschädigungen an 17 Einsatzbetriebe des Zivildienstes wurden nicht gestrichen.
Insgesamt änderte das Parlament damit den bundesrätlichen Vorschlag auf 15
Positionen. Dadurch umfasste der Voranschlag 2018 budgetierte Ausgaben von CHF
71.027 Mrd. und budgetierte Einnahmen von CHF 71.322 Mrd., was einem Überschuss
von CHF 295 Mio. und einem strukturellen Überschuss von CHF 437 Mio. entspricht. 56
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Verkehr und Kommunikation

Luftfahrt

Au début de l’année 2002, la task force "Personnel de Swissair" et les partenaires
sociaux ont conclu un plan social destiné aux ex-employés de Swissair. L’accord
prévoyait qu’une partie des recettes de Swissair dépassant le budget de CHF 750
millions prévus pour l’horaire d’hiver finance le plan social. Un plafond a été fixé à CHF
50 millions et le solde a été reporté sur le budget 2002. Les Chambres ont approuvé
cet accord lors de leur délibérations sur le budget. Cette condition sine qua non
réalisée, 7'500 salariés licenciés par les unités de Swissair Group en sursis
concordataire ont touché en septembre leurs premiers versements. 57
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Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Trotz Kritik am Vorgehen des Bundesrats bewilligte der Nationalrat einen Kredit von
knapp 75 Mio Fr. für den Kauf von Impfstoffen gegen eine mögliche Grippepandemie.
Der Betrag ist Teil eines umfassenden Schutzkonzepts im Umfang von 186,2 Mio Fr.
Kritik am Vorgehen des Bundesrats, der den Rahmenkredit erst nachträglich auf Antrag
des EDI in den Voranschlag 2007 einfügte hatte, wurde vor allem von den Fraktionen
der CVP und der SVP geübt. Die beiden Parteien zeigten sich über die plötzliche Eile
der Landesregierung irritiert und sprachen von einem Konzept, das im internationalen
Vergleich sehr teuer sei. Finanzminister Hans-Rudolf Merz verteidigte hingegen das
Vorgehen des Bundesrats. Gemäss dem Schutzkonzept soll die Schweiz im Fall einer
Grippeseuche schon im Jahr 2007 über Impfstoff für die gesamte Bevölkerung
verfügen. Dafür sollen rund acht Millionen Dosen eines Präpandemie-Impfstoffs
beschafft werden. Der Ständerat stimmte, wenn auch ebenfalls etwas murrend, zu. 58
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Soziale Gruppen

Frauen und  Gleichstellungspolitik

Bei der Beratung des Voranschlags 2007 stellte Nationalrat Ruey (lp, VD) mit
Unterstützung der Ratslinken den Antrag, den Kredit für das Gleichstellungsbüro für
Frau und Mann um rund 660'000 Fr. auf insgesamt 5 Mio Fr. zu erhöhen, gerade auch,
um die Diskriminierungen im Arbeitsbereich aktiv anzugehen. Die Sprecherin der SP
erinnerte daran, dass die Botschaft zum Gleichstellungsgesetz 1994 eine Zielgrösse von
5 Mio Fr. jährlich für die Finanzhilfen als konkretes Instrument zur Förderung der
Gleichstellung von Frau und Mann vorgesehen habe. Die externe Evaluation habe nun
nachgewiesen, dass die Finanzhilfen Wirkung zeigten. Da sich neben der ohnehin
gleichstellungskritischen SVP auch die CVP und die FDP ablehnend verhielten, wurde
der Antrag mit 85 zu 61 Stimmen verworfen. 59
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Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

Trotz Bedenken stimmten beide Parlamentskammern beim Voranschlag 2007 einer
weiteren Kürzung der Subventionen für den Denkmalschutz zu. Dieses Jahr
begründete der Bundesrat diese Massnahme mit den für die Filmförderung sowie für
das Verkehrshaus der Schweiz gesprochenen Geldern, die im Bundesamt für Kultur
(BAK) eingespart werden müssten. Statt mit seinem ursprünglich 33 Mio Fr.
betragenden Budget muss der Denkmalschutz nun mit rund CHF 22 Mio. auskommen;
CHF 10 Mio. wurden in die Filmförderung verschoben, CHF 1 Mio. ins Verkehrshaus. Im
Nationalrat stellte Frösch (gp, BE) den Antrag, die Gelder für die Denkmalpflege
zumindest wieder auf 28 Mio Fr. zu erhöhen: Es handle sich um unersetzliches
Kulturgut, das für die Nachkommenschaft erhalten werden müsse. Gegen die
Fraktionen von CVP, FDP und SVP hatte der Antrag aber keine Chance und wurde mit 94
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zu 72 Stimmen abgelehnt. Im Ständerat wurde ebenfalls moniert, der Bund behalte sich
nach wie vor ein Mitspracherecht in der Denkmalpflege vor, ziehe sich aber aus der
finanziellen Verantwortung zunehmend zurück; ein Antrag gegen die Kürzung wurde
aber nicht gestellt. 60

Anders als im Vorjahr stimmten beiden Kammern im Nachtrag II zum Budget 2007 gegen
den Antrag des Bundesrates diskussionslos einer Erhöhung um 20 Mio Fr. für die
Bereiche Heimatschutz und Denkmalpflege sowie Natur- und Landschaftsschutz zu,
um den Verpflichtungen gegenüber den Kantonen nachzukommen. In der
Eintretensdebatte regte die SVP erfolglos an, bei den Beiträgen an internationale
Organisationen, ans Bundesamt für Bildung und Forschung oder ans BAK entsprechend
zu kürzen. 61

BUNDESRATSGESCHÄFT
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Medien

Medienpolitische Grundfragen

Im November kam es zu heftiger Kritik an den Sparplänen der Subkommission der
nationalrätlichen Finanzkommission, bereits im Bundesbudget 2002 erhebliche
Kürzungen der Pressefördergelder vorzunehmen. Vorgesehen waren Einsparungen von
30 Mio Fr. jährlich, indem Zeitungen und Zeitschriften mit einer Auflage von über
100'000 Exemplaren vom heutigen System der Presseförderung ausgeschlossen werden
sollen. Titel mit Auflagen bis zu 50'000 Exemplaren hingegen sollen in den Genuss eines
höheren Rabatts auf dem Grundpreis kommen. Gegen das als überstürzt und
überfallartig empfundene Vorgehen – den betroffenen Kreisen wurde der
entsprechende Vorschlag der Subkommission zuhanden der Finanzkommission nur für
eine Kurzkonsultation von wenigen Tagen unterbreitet – lehnten sich der
Schweizerische Dachverband der Zeitungsverleger, der Westschweizer Verlegerverband
Presse Romande, aber auch Vertreter der Lokal- und Regionalzeitungen, Vertreter der
Post und nicht zuletzt die Subkommission „Medien und Demokratie“ auf. 62
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